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Die Vertragsparteien vereinbaren Folgendes: 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.2 

2.2.1 

lngress 

Der Bund beteiligt sich, gestützt auf das lnfrastrukturfondsgesetz (IFG; SR 725.13), 
an der Finanzierung von Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in 
Städten und Agglomerationen. Die Massnahmen sind aus einem Agglomerationspro- 
gramm. welches Siedlungsentwicklung und Verkehr koordiniert und die Umwelt mit 
einbezieht. hergeleitet. Dieses Agglomerationsprogramm wurde beim Bund einge- 
reicht und geprüft. Das Ergebnis ist im Prüfbericht 2014 enthalten (Anhang 2). 

In der vorliegenden Leistungsvereinbarung wird die Beteiligung des Bundes an der 
Umsetzung der Massnahmen des Agglomerationsprogramms Biel!Bienne-Lyss der 2. 
Generation geregelt. Die Beteiligung des Bundes am Agglomerationsprogramm 
Biel/Bienne-Lyss stützt sich auf den Bundesbeschluss vom 16. September 2014 Über 
die Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr, welcher 
auf der Basis der Prüfung aller 2011/2012 eingereichten Agglomerationsprogramme 
der 2. Generation unter Einbezug der Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung 
zum Agglomerationsprogramm der 1. Generation erlassen werden ist. Er legt einen 
Beitragssatz von 30 Prozent und einen Höchstbeitrag von 5.76 Millionen Franken 
(Preisstand Oktober 2005, exkl. MWSt. und Teuerung) für die vom Bund mitfinanzier- 
ten Massnahmen (A-Liste der 2. Generation, vgl. Kap. 3.3) fest. 

Die vorliegende Vereinbarung stützt sich auf Artikel 24 der Verordnung über die Ver- 
wendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinW; SR 72511621). 

Die Bestimmungen in Ziff. 4.2 und Ziff. 5 dieser Leistungsvereinbarung sind auf die 
Massnahmen der Leistungsvereinbarung zum Agglomerationsprogramm Biellßienne— 
Lyss der 1. Generation sinngemäss anwendbar. Im Anhang 5 dieser Leistungsver- 
einbarung werden alle definitiv nicht umsetzbaren mitfinanzierten Massnahmen der 1. 
Generation aufgeführt. 

Vertragsparteien und Pflichten 
Vertragsparteien 

Die Zuständigkeit des UVEK zum Vertragsabschluss stützt sich auf Artikel 24 Absatz 
1 MinW. 

Die Zuständigkeit der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion und der Bau-, 
Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern zum Vertragsabschluss stützt sich 
auf das Baugesetz des Kantons Bern, Art. 101, Abs. 2 vom 28.11.2006 und den Re- 
gierungsratsbeschluss vom 01. April 2015 (Nr. 382/2015) (Anhang 3). 

Pflichten 

Der Bund verpflichtet sich im Sinne von Ziff. 4 dieser Leistungsvereinbarung zur Mitfi- 
nanzierung der Massnahmen gemäss Ziffer 3.3 dieser Leistungsvereinbarung. Die 
kreditrechtlichen Beschlüsse der zuständigen Organe des Bundes bleiben vorbehal— 
ten. 
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2.2.2 Der Kanton verpflichtet sich im Rahmen seiner Zuständigkeiten zur Vorbereitung und 
Umsetzung der Massnahmen gemäss Ziffer 3.1. 3.2 und 3.3 dieser Leistungsverein- 
barung. Die planungs- und kreditrechtlichen Beschlüsse der zuständigen Organe 
bleiben vorbehalten. 

2.2.3 Der Kanton bestätigt, dass sich die an den Massnahmen gemäss Ziffer 3.1, 3.2 und 
3.3 dieser Leistungsvereinbarung beteiligten Gemeinden im Rahmen ihrer Zuständig- 
keit zur Vorbereitung und Umsetzung der Massnahmen gemäss Anhang 4 verpflich- 
tet haben. Die planungs- und kreditrechtlichen Beschlüsse der zuständigen Organe 
bleiben vorbehalten. 

2.2.4 Der Kanton verpflichtet sich, die Vorbereitung und Umsetzung der Massnahmen 
durch die verschiedenen Stellen des Kantons und der Gemeinden im Rahmen seiner 
Zuständigkeiten zu überwachen. Er setzt alles daran. dass die Umsetzung dieser 
Leistungsvereinbarung nicht gefährdet ist. 

3 Relevante Massnahmen1 der Agglomerationspro- 
gramme 2. Generation 

Dieses Kapitel listet alle Massnahmen auf, welche nebst den Massnahmen der Leistungs- 
vereinbarung bezüglich des Agglomerationsprogramms 1. Generation für die Prüfung des 
KostenlNutzen-Verhältnisses des Agglomerationsprogramms der 2. Generation mitberück- 
sichtigt worden sind und zur Festsetzung des entsprechenden Beitragssatzes relevant wa- 
ren. 

3.1 Nicht durch den Infrastrukturfonds mit-finanzierbare Massnahmen der 2. 
Generation 

Dem Kanton obliegen die Pflichten gemäss Ziffer 2.2 dieser Leistungsvereinbarung für die 
nachfolgend aufgeführten (vom Bund nicht aus dem Infrastrukturfonds finanzierbaren) Mass- 
nahmen in den Bereichen Siedlung und Verkehr: 

. . _'='l=r'i ‘ Massnahme if"'f1 >" Zuständrge Koordrmerende Stelle 12eutlumzont1 
' . ‘ ' . : Stelle Bund' Agglomeratonsprogramm (Beginn 'dér; 

“ARE'COÖS Nr '_\P_ ‘ " ' _ (AP ) Umsetzung” 
Siedlung (inkl. Landschalt) 

0371.2.018 B 10 Verkehrsintensive Vorha- ARE Verein see_- A 
ben Iand.b1ellbrenne 

0371.2.026 A1 Siedlungsflächenbedarf ARE Verein see; A 
Wohnen land.blellblenne 

0371.2.027 A 2 Regionale Wohnschwer- ARE Verein see- A 
punkte land.blellblenne 

0371.2.028 A 3 Kantonale Entwicklungs- ARE B_E — JGK AGB / Ver- 
schwerpunkte Arbeiten em seelend.brellbtenne 
und Dienstleistungen! 
Regionale Arbeitsplatz- 
schwerpunkte 

' Mit der Bezeichnung ‚Massnahme/n" sind stets auch .Massnahmenpakete gemeint. Mit der Bezeichnung ‚.Teilmassnahmeln' 
(„Projekte' bei Sdflemmnassnahrnen) sind Etappen von Einzelmassnahmen oder einzelne Massnahmen von Massnahmenpa- 
keten gemeint. 

ll'l‘." 
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_ '. « ihm Ztädg Kdde3t l l  ' zth.f“i'“ 
„E:-: '- - ' -- .. -' ' '- __ ' Stelle Bund Agglomerationsprograrnrn, (läggiglg 95.!-; 
_e . « N T A P  ; -  _ _ _  - __ _ .:: _ _ (AP) . __ „-=ni.lm_setz_qng) 

.._...‚___'__„__._ . . .. . - _ _ __ __ ‚___ __ 

0371.2‚029 A 4 Vorranggebiete Siedlung- ARE Verem_ 599_- A 
sennreiterung Wohnen I land.blellblenne 
Arbeiten 

0371.2.030 A 5 Regionale Zentralitäts— ARE Vereifl_ see; A 
struktur land.blellblenne 

0371.2.031 A 6 Angebot, Verteilung und ARE Verein Säf- A 
Finanzierung öffentlicher land.blellblenne 
Einrichtungen 

0371.2.032 A 7 Aufwertung und Erneue» ARE Verein see—:- A 
rung der Quartiere Iand.btellbmnne 

0371.2.033 A 8 Verdichtung des Sied- ARE Verein see: A 
Iungsgebietes land.blellblenne 

0371.2.034 A 9 Spielraum für die örtliche ARE Verein sea: A 
Siedlungsentwicklung land.brellbrenme 
wichtige Siedlungsgren- 
zen 

0371.2.035 A 10 Weiler ARE BE - JGK AGR A 
0371.2.036 C 1 Vorranggebiete Erholung ARE Verein see- A 

! Freizeit ! Tourismus land.bnellbnenne 

03712037 0 2 Seeufergebiet ARE Verein see: A 
land.blellblenne 

03712033 0 3 Flussufer ARE Verein see- A 
land.biellbienne 

0371 .2.039 C 4 Siedlungsprägende ARE Verem_ see- A 
Grünräume ! Vernetzung land.blellblenne 

03712040 0 5 Vorranggebiete Natur und ARE Verein see; A 
Landschaft A und 3 land.blellblenne 

0371.2.041 (: 6 Ökologische Land- ARE Verein se€ä- A 
schaftsentwick|ung land.blellblenne 

Verkehr 

0371.2.001 B 1 Gesamtmobilitätl Kombi— ARE Verein see: A 
nierte Mobilität Iand.brellbrenne 

0371.2.005 B 4 Strassengebundener ARE Verein 8667 A 
öffentlicher Verkehr land. brellblenne 

0371 .2.017 B 9 Parkierungsangebotef ARE Verein seef- A 
Parkierungsstandorte land.brellblenne 
Nicht zur Mitfinanzierung 
beantragte Eigenleistungen 
der Agglomeration 

0371.2.016 B 8 Lokale Erschliessung ! ARE Verein 5963 A 
Verkehrsberuhigung land.blellblenne 

Tabelle 3.1 

Die Planung und Realisierung von Siedlungsmassnahmen muss in Übereinstimmung mit der 
revidierten Raumplanungsgesetzgebung (RPG/RPV) und den entsprechenden kantonalen 
Richtplananpassungen erfolgen. 
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3.2 Eigenleistungen, Priorität A der 2. Generation 

Dem Kanton obliegen die Pflichten gemäss Ziffer 2.2 dieser Leistungsvereinbarung für die 
nachfolgend aufgeführten (vom Bund nicht mitfinanzierten) infrastrukturellen Massnahmen. 

“iii-‚9; * ‘ ‘ Massnahme .. '_- \ ‘ ' Kasten-141.533 
f 4  ‚ » .» . ' 't-<. , _ .‘Er.)'lautAlagg_ ARE&Code Nr. \ = - .  - } . ‚. f4__c 

Bus/Strasse 

0371.2.051 B 11 Langsamverkehr: lntermodale Schnittstellen -Verbesse- 2.00 
rung/Umbau Bus Haltestelle Spitalzentrum 
Kapazität Strasse 

0371206? BTII Korridor rechtes Bielerseeufer-Teil: Sutz 150 
Aufwertung/Sicherheit Strassenraum 

0371.2.046 B 7  Kantonsstrassen und wichtige GemeindestrasseaegionaIe 0.80 
Strassenbauvorhaben Sanierung Ortsdurchfahrt Lyss - Markt- 
platz 

0371.2.054 B 11 Langsamverkehr. Reparatur Quartiere-Teil: Biel Alt- 3.00 
stadt/Untergasse 

0371.2.066 B7Il Korridor rechtes Bielerseeufer-Teil1Mörigen 2.50 

Tabelle 3.2 

3.3 Liste der Massnahmen, Priorität A (A-Liste der 2. Generation) 

Gestützt auf Artikel ? IFG (SR 725.13), Artikel 17a-d MinVG (SR 725.116.2) und 24 MinW 
(SR 725.116.21) sowie auf den Bundesbeschluss vom 16. September 2014 über die Freiga— 
be der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr sichert der Bund die Mitf- 
nanzierung folgender Massnahmen zu. Dem Kanton obliegen die Pflichten gemäss Ziffer 2.2 
dieser Leistungsvereinbarung für die nachfolgend aufgeführten Massnahmen. 

f'z_N ' ' Massnahme . ‚. ' Kosten In- Bundesbei- Zustän- Zustän-„j; 
." - vestition trag [Mio. dige dige Stelle 

[Mio. Fran- Franken]; Stelle Agg'Io-' ' ‘ 
ken]; Preis— Preisstand Bund merations— 
stand Okto- Oktober programm " 

ber 2005 2005 exkl. (kantonab ‘. 
l _ exkl. MWSt. MWSt. U. Stelle)“ '. _ 

?"‘‚‘ARE_;CO® Nr. AP u. Tegen_mg Teuerung; 
;*„ ' Höchstbei- '_ -- -4 

EH-- _ _. träge 

Eisenbahn 

0371.2.003 B 3 Schienengebundener 1.91 0.57 BAV BE — BVE 
öffentlicher Verkehr AÖV 
(Optimierung Bahnhal- 
testellen Busswil und 
LVSS) 
Langsamverkehr 

0371 .2.021 B 11 Langsamverkehr. Re- 4.12 1.24 ASTRA BE — BVE 
paratur von Hauptver- TBA 
kehrsstrassen 

0371.2.069 LV A-Liste (Anhang 1) 4.97 1.49 ASTRA %; BVE 
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" _ Massnahme Kosten In- . Büfeéäbéi- ZusTän- _ _ -- __ 
. -- -- '- .- vestitio'n t'rää [Mid dige dige"Ste_lle-i 

[Mio‚_Fran- Franken]; Stelle AQQ'O- -.. 
lken]; Preis- Preisstand Bund merations- 1 
stand Okto- Oktober programm 

! '‚._ -_ exkl..MW$t. MWSt. U. Stelle) _ 
{*ARBCode Ni‘.AP - u. Teuerung Teuerung; _ ' __j‚'j 
tt}... .- ' -- _ . ‚ . Höchstbei— . .- 
it.—12“ - - -____-_-__ -- - .' ' . _ _ träge - -> “J -. „__-t 

Aufwertung/Sicherheit 
Strasse 

0371.2.045 B 7 Kantonsstrassen und 2.10 0.63 ASTRA BE ' BVE 
wichtige Gemein- TBA 
destrassen ! Regionale 
Strassenbauvorhaben 
Sanierung Ortsdurch- 
fahrt Lyss - Biel- 
Hauptstrasse 

03712055 311 Langsamverkehr: Re- 2.06 0.62 ASTRA BE-BVE 
paratur Quartiere - Teil: TBA 
Biel Kreuzplatz 

0371.2.065 a m  Korridor rechtes Bieler- 2.40 0.72 ASTRA BE-BVE 
seeufer - Teil: lpsach TBA 

Verkehrssystemmanage- 
ment 

0371.2.006 B 5 Strassengebundener 1.65 0.49 ASTRA BE-BVE 
öffentlicher Verkehr! TBA 
Busbevorzugung (Ag— 
glomeration Biel) 
Total 19.21 5.76 

Tabelle 3.3 

Der Kanton bestätigt, dass alle gemäss Prüfbericht richtplanrelevanten Massnahmen dieser 
Ziffer im genehmigten kantonalen Richtplan den Koordinationsstand Festsetzung haben. 

3.4 Liste der Massnahmen, Priorität B (B-Liste der 2. Generation) 

Die nachfolgende Liste zeigt die Stossrichtung der weiteren Bearbeitung auf. Eine allfällige 
Änderung einer oder ein Verzicht auf eine B-Massnahme ist seitens des Kantons oder des 
Bundes bei der Bearbeitung und Prüfung der 3. Generation der Agglomerationsprogramme 
sorgfältig zu begründen. Die Liste ist weder mit einer Zusicherung seitens des Bundes noch 
mit einer Verpflichtung seitens des Kantons verbunden. Insbesondere ist zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung dieser Leistungsvereinbarung die zukünftige Mitfinanzierung dieser Mass- 
nahmen durch den Bund weder durch den Infrastrukturfonds noch durch ein anderes Finan- 
zierungsinstrument des Bundes gesichert. 



Agglomerationsprogramm BieUBienne-Lyss - Loistungsvereinbarung des. Bundes 

ffir._" Massnahme, Kosten Invest} Bemerkungen'des Bungee zum Zeit?;- 
f‘ 'r_- ' > - tion [Mio. punkt des Prüfeerichts", ' :"'>‘. -"3% 
1 - Frankeh}; ' . „ ' 

.". Preisstand 
. °k39b952005 £'TRE-Code . ‘N!'Ä _ exi;i. MWSt. u. 

:E:_‘__äi _ AP euerung 

Eisenbahn 

0371.2.004 B 3]! Abschnittweiser Dop- 28.21 Die Ausäauten de;u18TI-Str$äinflehen in 
engem usamme eng rm 

pel8puraUSbau BTI Regiotram und werden wie dieses in den 
B-Horlzont verschoben. 

0371.2‚047 B 11 Langsamverkehr: 9.96 
Schliessen von Netzlü- 
cken - 2. Bahnhofpas- 
sage Biel 
Tram/Strasse 

0371.2.002 B 21l Regiotram 210.10 Die Siedlungsentwiddung im Bözingenfeld 
mit den vorgesehenen Siadionneubeuien 
ist noch nicht genügend reif. so dass sich 
auch aus diesem Gmnd die Realisierung 
des bereits im Agglomerationsprograrrrn 
1. Generation vorgesehenen Busvorlaufs 
für das Regiotram verzögert. Der Bund 
sieht jedoch weiterhin zuerst eine solche 
Lösung mit Busvorlauf und 
anschliessender Umstellung auf 
Trambetn'eb als zweckmässig an. Zudem 
Ist das Betriebskonzept für das Regiotram 
in Abhängigkeit von den vorgesehenen 
Ausbeuten auf der BTI-Sirecke noch zu 
verfeinern. Insgesamt erreicht das 
Regiotram nicht die nötige Bau- und 
Finanzrelfe für die A-Lisie. 

Langsamverkehr 

0371.2.048 B 11 Langsamverkehr: 6.59 
Schliessen von Netzlü- 
cken - Bahnunterfüh- 
rung Lyss 

0371.2.053 B1 1 Langsamverkehr. 5.76 Bäsltfliilt'osnagmefljs‘1/agblzéggisg vlj0‘ndger 
' _ e ung es - e n a n 

S;hlles_|sen E%1KNetzlü Zustand mit Regiotram und wird daher 
° en_ ' e'- Oberer analog zum Regioiram in den B-Hon'zont 
Qual verschoben. 

0371.2.070 LV B-Liste (Anhang 1) 6.34 
Aufwertung/Sicherheit 
Strasse 

03712056 811 Langsamverkehr: Repa- 3.29 gieüMassnahm? ::mfasst d 
- _ - . e enraumges a ungen un 

rßaturMoutaätlere Tell” Langsamverkehrsmassnahmen entlang 
'e e entrum des Trassees des Regiotrams. Die 

Massnahme wird daher in Abhängigkeit 
zum Regiotrarn in den B-Horizont 
verschoben. 

0371.2.057 311 Langsamverkehr: Repa- 3.29 Die Massnahme umfasst 
Seitenraumgestaltungen und ratur Quartiere - Teil: 

Biel Bahnhofstrasse Langsamerkehrsmassnahmen entlang 
des Trassees des Regiotrams. Die 
Massnahme wird daher in Abhängigkeit 
zum Regiotram in den B-Horizont 
verschoben. 

TN 7 
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Verkehrssystemmanage- 
ment 

0371 .2.007 B 5 Strassengebundener 0.78 
öffentlicher Verkehr I 
Busbevorzugung (Lyss) 

Tabelle 3.4 

3.5 Durch weitere Bundesmittel (mit)finanzlerbare Massnahmen 

Im Prüfbericht (Kap. 5.3) sind Massnahmen aufgelistet, welche nicht über den Infrastruk— 
turfonds sondern allenfalls mit anderen Bundesmitteln mitfinanziert werden können. Der 
Prüfbericht ist das Ergebnis der Beurteilung aus gesamtplanerischer Sicht. Die Stellungnah- 
men, Entscheide, Genehmigungsverfahren und Finanzierungsentscheide der zuständigen 
Bundesämter bleiben vorbehalten. 

4 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

Finanzierung der Massnahmen der A-Liste der 2. Ge- 
neration (Ziff. 3.3) 
Beitrag 

Die Finanzierung der Massnahmen der A-Liste der 2. Generation wird von Bund, dem 
Kanton und gegebenenfalls weiteren Beteiligten (regionale Körperschaft, Gemeinden, 
ausländische Körperschaften) gemeinsam gemäss der Liste der Massnahmen, Priori- 
tät A (Ziff. 3.3) sichergestellt. 

Bei der festgelegten Kostenbeteiligung des Bundes von 5.76 Millionen Franken 
(Preisstand Oktober 2005, exkl. MwSt. und Teuerung, vgl. Ziff. 1.2) zugunsten des 
Agglomerationsprogramms Biel/Bienne-Lyss der 2. Generation handelt es sich um 
einen Höchstbeitrag, der nicht überschritten werden kann (Art. 2 Abs. 1 und 2 Bun- 
desbeschluss vom 16. September 2014 über die Freigabe der Mittel ab 2015 für das 
Programm Agglomerationsverkehr). 

Der Beitragssatz (Ziff. 1.2) für ein Agglomerationsprogramm gilt für die darin enthal- 
tenen, mitfinanzierten Massnahmen (Ziff. 3.3 bzw. Art. 2 Abs. 2 Bundesbeschluss 
vom 16. September 2014 über die Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm 
Agglomerationsverkehr). 

Der Bund finanziert die einzelnen Massnahmen maximal bis zum Höchstbeitrag (zzgl. 
MwSt. und Teuerung) gemäss der A-Liste (Ziff. 3.3). Die weitere Finanzierung der 
Massnahmen ist Sache des Kantons sowie gegebenenfalls weiterer Beteiligter (regi- 
onale Körperschaft, Gemeinden, ausländische Körperschaften). 

Bei Kostenunterschreitungen leistet der Bund lediglich den prozentualen Anteil an 
den effektiven. anrechenbaren Kosten. 

Mitfinanziert werden nur die nach den gesetzlichen Vorgaben anrechenbaren und 
ausgewiesenen Kosten (MinVG; MinVV). 

IMT 
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4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Finanzierungsvereinbarungen 

Ist eine Massnahme oder Teilmassnahme der A-Liste bau- und finanzreif und ent- 
spricht sie der Eingabe gemäss Agglomerationsprogramm BiellBienne-Lyss sowie 
den im Rahmen der Prüfung der Agglomerationsprogramme durch den Bund ge- 
machten Auflagen und hat das ARE allfälligen wesentlichen Änderungen zugestimmt. 
schliesst das zuständige Bundesamt (Ziff.3.3) gestützt auf die vorliegende Vereinba— 
rung mit dem für die Massnahme zuständigen Kanton i.d.R. innert einer Frist von 4 
Monaten ab Vorliegen der vollständigen Gesuchsunterlagen die Finanzierungsver- 
einbarung ab?. 

Beim Schienenverkehr kann das zuständige Bundesamt auch für eine Massnahme, 
die insgesamt finanzreif, aber nur teilweise (mindestens eine Teilmassnahme bzw. 
ein Projekt) baureif ist, eine Finanzierungsvereinbarung abschliessen. Zudem wird 
zusätzlich die Transportunternehmung Vertragspartei (Art. 17b Abs. 1 und 3 MinVG). 

Das zuständige Bundesamt kann auf Antrag der Trägerschaft für den Abschluss von 
Finanzierungsvereinbarungen Massnahmenpakete oder Einzelmassnahmen in Teil- 
massnahmen aufleilen. soweit die Umsetzung der zum Abschluss einer Finanzie- 
rungsvereinbarung vorgesehenen Teilmassnahme für sich allein mit Blick auf die er- 
wartete Wirkung sinnvoll erscheint. Bei jeder Finanzierungsvereinbarung müssen die 
noch nicht realisierten Teilmassnahmen dargelegt werden und dafür anteilmässig die 
mit der vorliegenden Leistungsvereinbarung vereinbarten Bundesmittel reserviert 
bleiben. 

Baubeginn 

Der Baubeginn von durch den Bund mitfinanzierten Massnahmen oder Teilmass- 
nahmen des Aggiomerationsprogramms 2. Generation darf, unter Vorbehalt der Ziffer 
4.3.2, erst nach der Unterzeichnung der entsprechenden Finanzierungsvereinbarung 
erfolgen. 

Das zuständige Bundesamt kann auf Antrag der Trägerschaft vor Abschluss der Fi- 
nanzierungsvereinbarung den vorzeitigen Baubeginn bewilligen, wenn ein Zuwarten 
mit dem Baubeginn mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden wäre. Über das Ge- 
such ist möglichst rasch zu entscheiden. Ein vorzeitiger Baubeginn ohne vorgängige 
Bewilligung durch das zuständige Bundesamt führt zur Vemrirkung aller Ansprüche 
auf Bundesbeiträge für die entsprechende Massnahme (Art 26 SUG; SR 616.1). 

Der Baubeginn von Massnahmen und Teilmassnahmen der A-Liste der 2. Generation 
(Ziff. 3.3) soll grundsätzlich innerhalb von vier Jahren ab Unterzeichnung der Leis— 
tungsvereinbarung erfolgen. Fixe Fristen ergeben sich aus den Ziffern 4.3.1 und 6.2.1 
. Bei der zeitlichen Staffelung der einzelnen Massnahmen und Teilmassnahmen ist zu 
beachten, dass die angestrebte Wirkung baldmöglichst erreicht werden soll (vgl. dazu 
auch Ziff. 6.3.). Insbesondere gilt es, die Vorbereitung und Umsetzung der mitfinan- 
zierten und nicht mitfinanzierten Massnahmen aufeinander abgestimmt voranzutrei- 
ben. 

2 Zu einer Massnahme, das heisst unter einem ARE-Code, können eine oder entsprechend der Aufteilung in Teilmassnahmen 
mehrere Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen werden. 
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4.4 Auszahlungsmodalitäten 

4.4.1 Sind die Leistungsvereinbarung und die zur Massnahme oder Teilmassnahme gehö- 
rende Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet, zahlt der Bund auf Antrag des Kan- 
tons, der für die Massnahme bzw. Teilmassnahme verantwortlich ist, bzw. der Trans- 
portuntemehmern gemäss Ziff. 4.4.5 vorbehältlich der Ziffern 4.4.2, 4.4.3 und 6.2.1 - 
6.2.3 sowie im Rahmen der vereinbarten Bundesbeiträge gemäss Ziffer 3.3 die benö- 
tigten Mittel aus. 

4.4.2 Die Auszahlung der Bundesbeiträge erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung 
der jeweiligen Voranschlagskredite durch das Parlament und von Änderungen im 
Bundesrecht. 

4.4.3 Es werden nur für effektiv nach Baufortschn'tt erbrachte Leistungen Bundesbeiträge 
ausbezahlt. Der Antrag zur Auszahlung mit Nachweis der Kosten ist an das für die 
Massnahme zuständige Bundesamt gemäss öfter 3.3 zu richten. 

4.4.4 Bei einem allfälligen Liquiditätsengpass kommt Art. 24a MinW zur Anwendung. Für 
den Baubeginn gelten die Bestimmungen gemäss Ziffer 4.3. 

4.4.5 Die Beiträge an Eisenbahninfrastrukturen für den Agglomerationsverkehr werden an 
die Transportunternehmungen (Bahnunternehmungen) über die Finanzierungsin— 
strumente nach der Eisenbahngesetzgebung ausbezahlt. 

5 Umsetzungs- und Wirkungskontrolle sowie Control- 
ling (Kosten-, Termin- und Finanzcontrolling) 

5.1 Umsetzungskontrolle 

Der Kanton gewährleistet. dass alle vier Jahre der Stand der Umsetzung für alle hier verein- 
barten Massnahmen in einem Umsetzungsreporting zuhanden des ARE nach den Vorgaben 
des Anhangs 6 dargestellt wird. Der Bund wird insbesondere prüfen, wie die Massnahmen 
gestaffelt sind und welche Massnahmen umgesetzt worden sind. 

5.2 Wirkungskontrolle 

Der Bund führt eine periodische Wirkungskontrolle des Agglomerationsprogramms durch. 
Diese vergleicht die angestrebte mit der tatsächlichen Entwicklung anhand von Indikatoren. 
Die Festlegung der Indikatoren für die Wirkungskontrolle erfolgt durch das ARE. die beteilig- 
ten Körperschaften und Bundesämter werden konsultiert. Der Kanton stellt dem Bund die für 
die Durchführung der Wirkungskontrolle erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

5.3 Controlling 

5.3.1 Das Controlling des Bundes betrifft die mitfinanzierten Massnahmen (Ziff. 3.3), für 
welche eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet ist und umfasst ein Kosten-, 
Termin- und Finanzcontrolling. 

5.3.2 Im Bereich Strassen- und Langsamverkehr wird das Controlling der Massnahmen 
und Teilmassnahmen in den ASTRA—Weisungen für die Strassen- und Langsamver- 
kehrsmassnahmen geregelt. 
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5.3.3 

5.4 

Im Bereich Schienenverkehr wird das Controlling der Massnahmen und Teilmass- 
nahmen (Projekte) in der Controlling- Richtlinie Agglomerationsprogramme des BAV 
geregelt. 

Stichprobenkontrollen 

Die zuständige Stelle beim Bund kann, nach Vorankündigung, jederzeit Stichprobenkontrol- 
len durchführen. Der Kanton stellt die notwendigen Unterlagen zur Verfügung bzw. erlaubt 
dem Bund die Einsicht in alle relevanten Unterlagen. 

6 

6.1 

6.1.1 

6.2 

6.2.1 

Erfüllung, Nichterfüllung und mangelhafte Erfüllung 
der Leistungsvereinbarung 
Erfüllung der Vereinbarung 

Die Vereinbarung gilt als erfüllt, wenn die Massnahmen gemäss Ziffern 3.1, 3.2 und 
3.3 entsprechend dem Agglomerationsprogramm Biel/Bienne-Lyss und dem Prüfbe- 
richt des Bundes umgesetzt, die Bestimmungen der vorliegenden Leistungsvereinba- 
rung sowie der darauf aufbauenden Finanzierungsvereinbarung erfüllt und die Beiträ— 
ge gemäss Ziffern 3.3. und 4 durch den Bund ausbezahlt sind (inkl. Rückzahlung all— 
fälliger Vorfinanzierungen). 

Wesentliche Änderungen von Massnahmen gemäss Ziff. 3.1. mit Zeithorizont A und 
von Massnahmen gemäss Ziff. 3.3. bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Bun— 
desamts für Raumentwicklung (ARE). Wesentliche Änderungen von Massnahmen 
gemäss Ziff. 3.2. bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Bundesamts für Raum- 
entwicklung (ARE), sofern eine Abhängigkeit mit einer mitfinanzierten Massnahme 
besteht. Als wesentlich gelten Änderungen, wenn sie einen spürbaren Einfluss auf die 
Wirkung der Massnahme haben können. Die Zustimmung wird erteilt, wenn mit der 
geänderten Massnahme eine vergleichbare oder bessere Wirkung zu emarten ist 
oder wenn aufgezeigt wird, wie eine Vtfirkungseinbusse andenrveitig kompensiert wird. 
Über die Genehmigung ist auf Gesuch der Trägerschaft möglichst rasch, i.d.R. innert 
30 Tagen nach Vorliegen der vollständigen Gesuchsunterlagen, zu entscheiden. 

Als Massnahmenänderung gilt auch der Ersatz von Teilmassnahmen eines Mass- 
nahmenpakets. 

Die Änderung von Massnahmen nach Unterzeichnung der Finanzierungsvereinba— 
rung wird in der Finanzierungsvereinbarung geregelt. Die Zustimmung zu (LS. von 
Ziff. 6.1.2) wesentlichen Änderungen darf vom zuständigen Bundesamt nur nach Ab- 
sprache mit dem ARE erfolgen. 

Mangelhafte Erfüllung oder Nichterfüllung der Vereinbarung 

Werden einzelne mitiinanzierte Massnahmen‘* bis 2027 nicht umgesetzt, erlischt der 
Anspruch auf die entsprechende Finanzhilfe. Der Anspruch erlischt ebenfalls, wenn 
der Kanton dem Bund schriftlich mitteilt, dass von der Vorbereitung oder Umsetzung 
einer Massnahme definitiv Abstand genommen werden ist. Bereits erhaltene Bun- 
desbeiträge sind zurückzuerstatten. Die Rechtsfolgen gemäss Ziff. 6.2.3 — 6.2.5 blei- 
ben vorbehalten. 

3 Mit der Bezeichnung ,.Massnahmeln" sind stets auch „Massnahmenpakete“ gemeint. Mit der Bezeichnung „Teilmassnahmeln“ 
(,.Projekte" bei Schienenmassnahmen) sind Etappen von Einzelmassnahmen oder einzelne Massnahmen von Massnahmenpa- 
Raten gemeint 
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6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.3 

Wird eine Massnahme nur teilweise umgesetzt oder ohne schriftliche Zustimmung 
des Bundes verändert, kann er — sofern eine spürbar geringere \Mrkung als sie der 
Massnahme im Rahmen der Prüfung durch den Bund zugrunde gelegt wurde zu er- 
warten ist — den dafür reservierten Beitrag reduzieren oder — sofern eine massiv ge- 
ringere Vlfirkung zu erwarten ist — den dafür reservierten Betrag gänzlich verweigem 
sowie eine Rückzahlung bereits für die entsprechende Massnahme ausbezahlter Bei- 
träge verlangen. Die Rechtsfolgen gemäss Ziff. 6.2.3 bis 6.2.5 bleiben vorbehalten. 

Zeigt sich im Rahmen der Umsetzungskontrolle oder einer Stichprobenkontrolle, dass 
eine Massnahme, Teilmassnahme oder Gruppe von Massnahmen nicht oder nur in 
ungenügendem Masse vorbereitet und umgesetzt wird, kann der Bund den Abschluss 
neuer Finanzierungsvereinbarungen für Massnahmen, die mit der nicht umgesetzten 
Massnahme zusammen hängen, sistieren. In Fällen, wo diese fehlende oder ungenü- 
gende Vorbereitung und Umsetzung mit erheblichen Auswirkungen auf die Umset- 
zung des Gesamtkonzepts des Agglomerationsprogramms bzw. auf dessen Wirkung 
verbunden ist, kann der Abschluss von neuen Finanzierungsvereinbarungen für alle 
Massnahmen und Teilmassnahmen sistiert werden. Die Sistierung wird aufgehoben, 
sobald der Mangel in der Umsetzung behoben ist oder der Anspruch auf die Finanz- 
hilfe infolge Zeitablauf oder Abstand erlischt (vgl. Ziff. 6.2.1). 

Mittel, die für Massnahmen gemäss Ziffer 3.3 vorgesehen waren, aber gestützt auf 
Art. 6.2.1 und 6.2.2. nicht beansprucht werden können, verbleiben im Infrastruk- 
turfonds. Sie stehen der Gesamtheit der Agglomerationen für Massnahmen der 
nächsten Generationen des Programms Agglomerationsverkehr zur Verfügung. Nicht 
beanspruchte Bundesmittei können somit vom Kanton (bzw. der regionalen Körper- 
schaft) nicht für andere zur Mitfinanzierung vorgesehene Massnahmen derselben 
Generation beansprucht werden. Eine Ausnahme bilden Teilmassnahmen, die inner- 
halb des gleichen Massnahmenpakets durch neue Teilmassnahmen mit vergleichba- 
rer Wirkung ersetzt werden können. 

Subsidiär gelten die Bestimmungen des Subventionsgesetzes (Art. 28 ff. SuG). 

Berücksichtigung des Stands der Umsetzung der Massnahmen beider 
Prüfung des Agglomerationsprogramms der nächsten Generationen 

Der Stand der Umsetzung der Massnahmen und die V\firkung des Agglomerationspro- 
gramms (Ziff. 5.1, 5.2) werden im Rahmen der Beurteilung der nächsten Generationen des 
Agglomerationsprogramms mitberücksichtigt werden. 

7 
7.1 

7.1.1 

7.1.2 

Anpassung der Leistungsvereinbarung 
Ordentliche Anpassung der Leistungsvereinbarung 

Die vorliegende Leistungsvereinbarung zum Agglomerationsprogramm Biellßienne- 
Lyss 2. Generation wird in der Regel alle vier Jahre überprüft und gegebenenfalls an- 
gepasst. Soweit möglich erfolgt die Anpassung im Rahmen von Abschlüssen von 
Leistungsvereinbarungen zu den Agglomerationsprogrammen zukünftiger Generatio- 
nen. 

Falls die für das Agglomerationsprogramm zuständigen Stellen kein überarbeitetes 
Agglomerationsprogramm einreichen, verzichten sie auf Bundesmittel für die darauf- 
folgende Finanzierungsetappe. Die Ansprüche für die Finanzierung der Massnahmen 
gemäss Ziffer 3.3 bleiben unter Vorbehalt von Ziffer 6.2.3 bestehen. 
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7.2 

7.2.1 

7.2.2 

8 

Ausserordentliche Anpassung der Leistungsvereinbarung 

Die Vertragsparteien verpflichten sich zur gegenseitigen Information bei Änderungen 
von Rahmenbedingungen mit Auswirkungen, die nicht durch die ordentliche Anpas- 
sung der Leistungsvereinbarung erledigt werden können. 

Eine ausserordentliche Anpassung einer Leistungsvereinbarung bedingt einen schrift- 
lichen und begründeten Antrag an den Vertragspartner und ist nur im gegenseitigen 
Einvernehmen möglich. Vorbehalten bleibt die clausula rebus sic stantibus. 

Salvatorische Klausel 

ist eine Bestimmung dieser Leistungsvereinbarung ganz oder teilweise unwirksam, berührt 
dies die Rechtswirksamkeit der gesamten Leistungsvereinbarung nicht. Die unwirksame Be- 
stimmung ist dann so zu verstehen, dass der mit ihr angestrebte Zweck so weit wie möglich 
erreicht wird. 

9 Anwendbare Bestimmungen und Rechtsschutz 
9.1 Es gelten namentlich die Bestimmungen des Infrastrukturfondsgesetzes (IFG; SR 

725.13). des Bundesgesetzes und Verordnung über die Verwendung der zweckge- 
bundenen Mineralölsteuer (MinVG; SR 725.116.2/ MinW; SR 725.116.21) und sub- 
sidiär des Subventionsgesetzes (SuG; SR 616.1). 

9.2 Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bun- 
desvemraltungsrechtspflege (Art. 35 Abs. 1 SuS). 

10 Inkrafttreten der Leistungsvereinbarung 
Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft. 

11 Rangordnung 
Folgende Dokumente bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung und ste- 
hen im Fall von Vlfidersprüchen nacheinander in angeführter Rangordnung: 

:“
P
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°.

-‘
 

9’
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Wortlaut der vorliegenden Vereinbarung 
Liste der Massnahmen zur Umseüung des LV»Konzepts (Ziff. 3.3); Anhang 1 
Prüfbericht des Bundes vom 26.02.2014; Anhang 2 
Leistungsvereinbarung der 1. Generation vom 20.04.2011, inkl. Anhang 5 der vorlie- 
genden Leistungsvereinbarung 2. Generation 
Agglomerationsprogramm Biel/Bienne-Lyss, Teil Verkehr und Siedlung, 2012 
Weisung von 14.12.2010 über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationspro- 
gramme der 2. Generation 
ASTRA-Weisungen für die Strassen- und Langsamverkehrsmassnahmen 
Controlling- Richtlinie Agglomerationsprogramme des BAV 
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Die Vereinbarung wird in 3 Originalfassungen ausgefertigt. Jede Partei erhält ein Exemplar. 

Bern, Z 7 * T  .. 2_p4_f_'„„ Verkehr, 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
ergie und Kommunikation 

Departementschefin Doris Leuthard 

Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des 

Bern, ...30..‘.Y1./Y Kantons Bern 

M E  

Anhänge: 

Anhang 1: 

Anhang 2: 

Anhang 3: 

Anhang 4: 

Anhang 5: 

Anhang 6: 

% /VW«; 
Regierungsrat 

Christoph Neuhaus 

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des 

' fi. MA! 2015 Kantons Bern 

. 
Regierungs2identin 

Barbara Egger-Jenz 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, 
Justiz-, Gemeinde— und Kirchendirektion und Bau-, Verkehrs- und Energiedirekti- 
on des Kantons Bern. 

Liste der Massnahmen zur Umsetzung des LV—Konzepts (Ziff. 3.3). 
Prüfbericht des Bundes vom 26.02.2014; 

Regierungsratsbeschluss (Kanton Bern) 

Bestätigung betreffend Vorbereitung und Umsetzung der Massnahmen. 
(inkl. Übersichtsliste der Beschlüsse, Vereinbarungen und/oder ggf. Querverweise 
auf regionale und/oder kantonale Richtpläne betreffend Verpflichtung der Ge- 
meinden und/oder der regionalen Körperschaften) 

Listen der mitfinanzierten Massnahmen der Leistungsvereinbarung 1. Generation, 
welche definitiv nicht bis 2027 realisierbar sind. (Leistungsvereinbarung 1. Gen., 
Kap.3.3) 

Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationsprogramme 
der dritten Generation, Kapitel 6.3 
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Anhang 1 Massnahmenliste Benchmark Langsamverkehr 

Priorität A 

liÄä$‘-c@e Nr. 

- + 

“ * ”M'ééisnéhniélméehéiifiiénnaké'ae‚" $. 1‘<xosten|„vesfi- Bundesben 
' ' tlon [Mio. [Mio. Franken]; 

Franken]; Preisstand . 
Preisstand Oktober 2005 

Oktober 2005 exkl. MWSt. u. 
„ exkl. MWSt. u. Teuerung? 

. . AP. - _ Teuerung“ 

0371.2.050 B 11 Langsamverkehr: Intermodale Schnittstellen 1.24 
- B&R und Velo—Parkplätze 0.37 

0371.2.052 B 11 Langsamverkehr: Schliessen von Netzlü- 2.31 
cken - Teil: Kleinmassnahmen 0.69 

0371 .2.064 B 11 Langsamverkehr: Reparatur Quartiere — 1.43 
Teil: Kleinmassnahmen 0.43 

Summe 4.98 1.49 

0371.2.069 Konzept LV A-Liste 4.97 1.49 

Tabelle A1.1 'Eine Differenz zwischen Summe und Konzept LV_A-Liste kann bestehen. Diese Differenz erklärt 
sich durch vorgenommene Rundungen; massgebend sind die Beträge des Konzepts LVA-Liste. 

Keine Kürzung lt. Benchmark (Methode siehe Erläuterungsbericht) 

Für Massnahmenänderungen gelten die Bestimmungen gemäss Ziff. 6.1.2 und 6.1.3. 

Priorität B 

Ni.‚- _ 
ARE—Code Nr. 

. AP 
0371.2.014 B 7/| 

MäéänahnielMassnahmenpakete j __ 

Konidor rechtes Bielerseeufer - Teil: LV 

0371.2.023 B 11 

0371.2.025 B 11 

Langsamverkehr. Reparatur Quartiere 

Langsamverkehr: Intermodale Schnittstellen 

Tabelle A1.2 
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Soweit kein Agglomerationsprogramm 3. Generation eingereicht wird, kann auf den be- 
schreibenden Teil des Umsetzungsreportings verzichtet werden; das Umsetzungsreporting 
erfolgt in diesem Fall anhand der Tabellen. 
Die Tabellen werden vom ARE vorbereitet (Liste der Massnahmen mit Angaben zur Einrei- 
chung Agglomerationsprogramm und Überprüfung des Bundes) und spätestens Sommer 
2015 den Agglomerationen zugestellt. Über folgende Inhalte ist von Seiten der Agglomerati- 
on zu berichten: 

Verkehrsmassnahmen 
Investitionskosten - 

Umsetzungsbeginn I Baubeginn 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
Erläuterungen I Vorgesehene 
Schritte bis zum geplanten Umset- 
zungsbeginn I Baubeginn 

Siedlungsmassnahmen 
Erläuterungen I Vorgesehene 
Schritte bis zum geplanten Umset- 
zungsbeginn I Baubeginn 

Umsetzungsbeginn I Baubeginn 

Aktuelle Kostenschätzung inkl. Teuerung, inkl. MWSt 
(Ja/nein) sowie Datum des Kostenstandes 
Jahr des Umsetzurmbeginnlßaubeginn 
Jahr der Inbetriebnahme 
Beschrieb der vorgesehenen Schritte und der Verfah- 
ren. welche bis zur geplanten Umsetzung/Baubeginn 
noch notwendig sind inkl. Termine. Erläuterungen bei 
Nicht-Realisienm oder Massnahmenänderung 

Beschrieb der vorgesehenen Schritte und Verfahren, 
welche bis zur geplanten Umsetzung noch notwendig 
sind inkl. Termine/Meilensteine der Umsetzung (Kon- 
sultationen I Vernehmlassung, in Kraft Setzung bzw. 
Prozedur-Schritte bei Festsetzungen der Inhalte über 
Richt- und Nutzungspläne), Erläuterungen bei Nicht- 
Realisierung oder Massnahmenänderung 
Jahr des Umsetzungsbeginn I Baubeginn 
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Anhang 2 

Confédération suisse Umwelt. Verkehr. Energie und Kommunikation UVEK 
Confederaznone Svnzzera 
Confederaziun svizra 

9 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Departement für 

Bundesamt für Raumentwicklung ARE 

26. Februar 2014 

Agglomerationsprogramm Biel-Bienne I Lyss 
2. Generation 
Prüfbericht des Bundes 

ReferenzfAktenzeichen: 321.1 IN032-0241 
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1 Gegenstand, Ziel, Vorgehen 

1.1 Gegenstand der Prüfung 
Gegenstand der Prüfung ist das Agglomerationsprogramm Biel - Lyss bestehend aus: 
- RGSK Biel-Seeland mit integriertem Agglomerationsprogramm BiellLyss Erläuterungebericht, Juni 

2012 
- RGSK Biel-Seeland mit integriertem Agglomerationsprogramm BiellLyss Massnahmen, Juni 2012 
- RGSK Biel-Seeland mit integriertem Agglomerationsprogramm BiellLyss Übersichtskarte. Juni 

2012 

Das Agglomerationsprogramm (AP) wurde am 28. Juni 2012 beim Bund zur Prüfung eingereicht. Da- 
mit bewirbt sich die Agglomerationl'l'rägerschaft für die Mitfinanzierung der im Agglomerationspro- 
gramm als prioritär eingestuften Verkehrs-Infrastrukturvorhaben durch den Bund im Rahmen des inf- 
rastrukturfondsgesetzes. 

1.2 Ziel und Zweck der Prüfung 
Die Prüfung hat vier Ziele: 
1. Die Erfüllung der Grundanforderungen prüfen. 
2. Die Wirkung des Agglomerationsprogramms beurteilen. Die Wirkung ist entscheidend für die Höhe 

der Bundesbeiträge. 
3. Die Überprüfung der Priorisierung der Massnahmen1 über alle Agglomerationsprogramme mit 

Blick auf die verfügbaren Bundesmittel. 
4. Die Berücksichtigung des Umsetzungsberichts Teil A und B als integraler Teil des Agglomerati- 

onsprogrammes. 
Auf dieser Grundlage werden die Botschaft zum Bundesbeschluss über die Freigabe der Mittel ab 
2015 für das Programm Agglomerationsverkehr zu Handen des eidgenössischen Parlaments und die 
Leistungsvereinbarungen erarbeitet. 
Den allgemeinen gesetzlichen Anforderungen an die Realisierung der Infrastrukturen wird mit dem 
Prüfbericht nicht vorgegriffen. 

1.3 Vorgehen im Prüfprozess 
Das Verfahren der Prüfung ist grundsätzlich in der Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der 
Agglomerationsprogramme der 2. Generation des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Ver- 
kehr, Energie und Kommunikation UVEK vom 14.12.2010 (nachfolgend: UVEK-Weisung) festgelegt. 
Im Verlaufe des Prüfungsprozesses wurden diese Vorgaben in der praktischen Anwendung konkreti- 
siert und präzisiert. Die Erläuterungen zum Vorgehen und zu den allgemeinen Ergebnissen des Prüf- 
prozesses sind im Erläuterungsbericht vom 26.02.2014 dargelegt. 

1.4 Vorgehen in der Umsetzung 
in der Leistungsvereinbarung verpflichten sich die am Agglomerationsprogramm beteiligten Parteien 
zur Umsetzung aller darin enthaltenen mitfinanzierten und nicht mitfinanzierten Massnahmen. Fürjede 
vom Bund mitfinanzierte Infrastrukturmassnahme der A-Liste. die bau- und finanzreif ist. wird gestützt 
auf die Leistungsvereinbarung eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Anschliessend kann 
die Massnahme umgesetzt werden. Bundesbeiträge werden für die effektiv erbrachten Leistungen 
maximal bis zu den nachfolgend festgelegten Höchstbetträgen zuzüglich Teuerung und MWSt. ausbe- 
zahlt. 
Die Umsetzung aller in der Leistungsvereinbarung aufgeführten Massnahmen wird im Rahmen eines 
laufenden Controllings durch den Bund überprüft. 

1 Mit der Bezeichnung „Massnahme-In“ sind stets auch ..Maünahmenpaketle" gemeint. 
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2 Gesamtwürdigung, Beitragssatz, Listen der A- und B- 
Massnahmen 

Das Agglomerationsprogramm Biell‘Lyss wurde als Bestandteil des RGSK Biel-Seeland erarbeitet und 
geht die Abstimmung von Verkehrs- und Siedlungsenhrvicklung zwischen Agglomeration und Umland 
an. Die Agglomeration präsentiert ein realistisches Zukunftsbild und eine gute Analyse. aus denen die 
Massnahmen des Programms abgeleitet sind. Das Fehlen von eigenen Teilstrategien für die Sied- 
lungsentwicklung und die einzelnen Verkehrsmittel kann durch Teilgebietskonzepte für die Agglomera- 
tionsräume weitgehend kompensiert werden, so dass ein roter Faden erkennbar ist. Die Kohärenz 
zum Agglomerationsprogramm der 1. Generation ist gegeben. 
Die Stärke des Programms liegt in der Aufwertung des öffentlichen Verkehrs (OV) und langfristig in 
der Entlastung von Biel mit der A5. Mit dem Regiotram ist ein neues (DV—Rückgrat für den Agglo- 
merationskern vorgesehen. Weitere zweckmässige Ausbeuten des OV sind im Regionalbuskonzept 
und mit dem Ortsbus Lyss ersichtlich. Die Agglomeration verfolgt ein langfristig angelegtes Langsam- 
verkehrskonzept. Positiv ist zudem das Mobilitätsmanagement zu beurteilen. Im Bereich Siedlung sind 
mit einzelnen Entwicklungsschwerpunkte (ESP) Arbeiten an integrierter Lage sowie mit Wohnschwer- 
punkten entlang des Regiotrams eine Konzentration und Ansätze zur Innenverdichtung ersichtlich. 
Einzelne ESP Arbeiten an peripherer Lage schwächen jedoch die Konzentrationswirkung etwas ab. 
Die vorgeschlagenen Instrumente zur Eingrenzung der Zersiedelung werden nicht konsequent genug 
angewendet. Sie erzielen eine gewisse, aber keine deutliche Wirkung. 
Eine Schwäche im Bereich Verkehr ist im Umgang mit der zeitlich gestaffelten Inbetriebnahme der 
Autobahnumfahrung mit Ost-Ast und West-Ast A5 zu finden, die im Zeitraum von 2016 bis 2030 nicht 
nur Entlastungen, sondern in Teilen des Agglomerationskerns auch Überlastungen durch den motori- 
sierten lndividualverkehr (MN) erwarten lässt. Bei der Eindämmung der Zersiedelung zeigt sich eine 
Schwäche des Programms. Hier werden die umgesetzten Vorgaben des kantonalen Richtplanes als 
zu wenig ienkend für eine Agglomeration der Grösse Biel/Lyss angesehen und für die Siedlungserwei- 
terung wird langfristig ein zu wenig etappiertes Wachstum des Siedlungsgebietes gegen aussen vor- 
gezeichnet. 
Dem Programm fehlen sowohl die Analyse von Unfalischwerpunkten als auch eine Konzeption oder 
Strategie für die Sanierung der Unfallschwerpunkte. Dennoch werden einzelne Massnahmen ergriffen 
die positiv auf die Verkehrssicherheit wirken. Aufgrund der geringen Lenkungswirkung der Siedlungs- 
massnahmen können nur geringe Verminderungen des Ressourcenverbrauchs erwartet werden. Für 
die Luftbelastung wiegen sich positive Effekte durch den ÖV-Ausbau und negative Effekte infolge der 
Autobahnumfahrung A5 auf. Jedoch sind Verbesserungen bezüglich der Lärmbelastung zu erwarten. 

Nach der Überprüfung der Priorisierung der Massnahmen für die mittlere bis grosse Agglomeration 
Biel - Lyss belaufen sich die lnvestitionskosten des Agglomerationsprogramms auf CHF 345.74 Mio. 
Dieser Betrag umfasst CHF 293.54 Mio. für die A- und B-Massnahmen sowie CHF 52.20 Mio. für die 
A1-Massnahmen aus dem Agglomerationsprogramm der 1. Generation. Die lnvestitionskosten wer- 
den als hoch eingestuft? 

Aufgrund der Programmwirkung (Kosteautzen-Verhältnis) wird dem eidg. Parlament bean- 
tragt. folgenden Beitragssatz des Bundes an_die mitfinanzierten Massnahmen der 2. Genera- 30% 
tion festzulegen3: 

Gestützt auf diesen Beitragssatz und die Prüfung der Priorisierung der Massnahmen werden zur Mitfi- 
nanzierung der in der nachfolgenden A-Liste stehenden Massnahmen die aufgeführten Höchstbeiträ- 
ge des Bundes beim eidgenössischen Parlament zur Freigabe beantragt. 

2 Preisstand 2005 exkl. MWSt. und Teuerung 
3 Der Beitragssatz an die A1-Massnahmen. welcher in der Leistungsvereinbarung (1. Generation) festgehalten ist. bleibt unver- 
ändert. 
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A-Liste 

'ARE-'cödé Ni:'ÄP" " *Mäsähéhhi'éii" - - '._ _ Kosten,; .- _Kosféq; 

, „. .. . . ‚_ .. .. Iaüt'AP 20053 ' 
0371 2.003 B 3 Schienengebundener öffentlicher Verkehr 2.30 1.91 

(Optimierung Bahnhaltestellen Busswil und 
lgss) 

0371.2.006 B 5 Strassengebundener öffentlicher Verkehr 1 2.00 1.65 0.49 
Busbevorzugung gAgglomeration Biel) 

0371.2.021 B 11 Langsamverkehr: Reparatur von Hauptver- 5.00 4.12 1.24 
kehrsstrassen 

0371.2.045 B 7 Kantonsstrassen und wichtige Gemeinde- 4.20 2.10'" 0.63 
Strassen I Regionale Strassenbauvorhaben 
Sanierung Ortsdurchfahrt Lyas - Biel— 
Hauptstrasse 

0371.2.055 B 11 Langsamverkehr: Reparatur Quartiere - 2.50 2.06 0.62 
Teil: Biel Kreuzplatz 

0371.2.065 B 7]! Karridor rechtes Bielerseeufer - Teil: lpsach 3.50 2.40'” 0.72 
0371.2.069 LV A-Liste (Anhang 1) 4.97 1.49 

Summe 19.21 5.76 

Tabelle 2-1 (* Prelsstand Oktober 2005 exkl. MWSt. und Teuerung; " Höchstheitrag Bund. Prelsstand Oktober 2005 exkl. 
MWSt und Teuerung .gerundet, "" Kosten im Benchmark gekürzt) 

Für die in der nachfolgenden B-Liste stehenden Massnahmen ist die Bau- und Finanzreife für die Vier- 
jahresperiode 2015—2018 nicht erreichbar oder muss das Kosten/Nutzen-Verhältnis noch optimiert 
werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prüfberichts (26.02.2014) ist die Mitfinanzierung 
dieser Massnahmen durch den Bund weder durch den lnfrastrukturfonds noch durch ein anderes Fi- 
nanzierungsinstrument des Bundes gesichert. Es wird eine Aufstockung der Bundesmittel und eine 
Verstetigung der Mitfinanzierung des Programms Agglomerationsverkehr durch den Bund angestrebt. 
Unter Vorbehalt der Sicherung der Finanzierung sollen diese Massnahmen in den Agglomeratione- 
programmen der 3. Generation von den Agglomerationen neu eingereicht und vom Bund nochmals 
geprüft werden: 

B-Liste 

ARE-Code Nr." AP Ma's’”snahmégj ' " ' ' ‘ ' ,  ‘ Kosten ' Kosten Bü'nd_e_s- 
. 3 ' ’ ' ' , ' " (Mio CHF) (Mid CHF) beitrag" _ 

laut AP 2005* ' 
0371.2.002 B 2]! Regiotram 253._2_0 210.10 63.03 
0371.2.004 B 31! Abschnittwelser Doppelspurausbau BT! 34.00 28.21 8.46 
0371.2.007 B 5 Strassengebundener öffentlicher Verkehr ! 1 .10 0.78" 023 

Busbevorzuggr_g (Lyss) 
0371.2.047 B 11 Langsamvarkehr: Schliessen von Netzlü- 12.00 9.96 2.99 

cken - 2. Bahnhofpassage Biel 
0371.2.048 B 11 Langsamvarkehr: Schliessen von Netzlü- 6.00 6.59 1.98 

cken - Bahnunterführung Lyss 
0371.2.053 B11 Langsamverkehr: Schliessen von Netzlü- 7.00 5.75 1.73 

cken - Teil: BGK Oberer Quai 
0371.2.056 B11 Langsamverkehr: Reparatur Quartiere - 4.00 329 0.99 

Teil: Biel Matt Zentrum 
0371.2.057 Bl 1 Langsamverkehr: Reparatur Quartiere - 4.00 3.29 0.99 

Teil: Biel Bahnhofstrasse 
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ARECode Nr- AP.- -.;;-.'Mäs_spriamiie .. ‚'.K9é‘äteh. . _» ik.c>*s.tem - ;Bun;des3 
" ji-.t. i- ' - ...-i.(Miäci-f)f ff.-“f(Mio CHF} 55fträsi*if' 

- -. - - --'.“.L . -‘ 'iautAP '2005*-'= . .- 
0371.2.070 LV B-Liste (Anhang 1) 6.34 1.90 

Summe 274.32 82.30 

Tabelle 2-2 (‘ Preisstand Oktober 2005 exkl. MWSt. und Teuerung, gerundet, "‘ Kosten im Benchmark gekürzt) 

Hinweise 

Die relevanten nicht mitfinanzierten Massnahmen im Bereich Siedlung und Verkehr (vgl. Kap. 5.2.1. 
5.2.2) sowie die durch andere Bundesmittel (mit)finanzierbaren Massnahmen (Kap. 5.3) werden als 
wesentlicher Bestandteil für die Programmwirkung betrachtet und sind damit für die Festlegung des 
Beitragssatzes des Bundes mitentscheidend. 

Kosten und Nutzen der überarbeiteten Agglomerationsprogramme der zweiten Generation sind unter 
Einbezug der Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung der ersten Generation (ohne Massnah- 
men der Priorität B, vgl. Kap. 3.4 der Leistungsvereinbarung) bewertet, jedoch ohne Berücksichtigung 
der aus dem lnfrastrukturfonds mitfinanzierten, sogenannten „dringenden Projekte". Deren Umsetzung 
inkl. flankierender Massnahmen ist jedoch Voraussetzung für eine allfällige Beteiligung des Bundes an 
Massnahmen aus dem Agglomerationsprogramm. 

Die angeführten Kosten wurden aus dem eingereichten Agglomerationsprogramm der 2. Generation 
bzw. der Leistungsvereinbarung zum Agglomerationsprogramm der 1. Generation entnommen. Die 
Kostenbewertung einer Massnahme erfolgt durch eine Einteilung in fünf Haupt- und vier Zwischenkos- 
tenkategorien. die anhand von vier Agglomerationsgrössenkategorien abgestuft werden. Bei der Ag- 
glomeration Biel-Lyss handelt es sich um eine mittlere bis grosse Agglomeration. 

Die Massnahmen. die vom Bund als Sicherunnufwertung Strassenraum, Verkehrsmanagement und 
Langsamverkehr kategorisiert sind, wurden einem Benchmark unterzogen. der darauf abzielt, eine 
vergleichbare und angemessene Basis für die Beurteilung und Ausrichtung von Beiträgen zu stellen. 
Betriebsbeiträge (Bsp. Unterhalts- und Sanierungskosten) können mittels lnfrastrukturfonds nicht fi- 
nanziert werden (Art. 17a Abs. 4 MinVG). Entsprechende Nachweise werden im Rahmen des Ab- 
schlusses der Finanzierungsvereinbarungen verlangt. 
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3 Prüfung der Grundanforderungen 

Die grundsätzliche Mitfinanzierungswürdigkeit des Agglomerationsprogramms durch den Bund ist 
entsprechend der UVEK-Weisung an bestimmte Grundanforderungen geknüpft. In Gesprächen zur 
Standortbestimmung des vorliegenden Agglomerationsprogramms hatte der Bund bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt allfällige Lücken bei der Erfüllung der Grundanforderungen aufgezeigt.- 

In Anlehnung daran und in Kenntnis des eingereichten Agglomerationsprogramms stellt der Bund fest, 
dass die Grundanforderungen grundsätzlich erfüllt sind. 

Hinweis zur Trägerschaft im Hinblick auf die Umsetzung: 
Für die Umsetzung verlangt der Bund, dass sich der Kanton und die Gemeinden, ggf. auch die regio- 
nale Körperschaft zur Umsetzung aller in diesem Prüfbericht aufgelisteten, für die Programmwirkung 
relevanten Massnahmen (Kap. 2, 5.2.1, 5.2.2 und 5.3) in ihrer Verantwortung, verpflichten. Zu diesem 
Zweck müssen sie, i.d.R. auf Exekutivebene, Beschlüsse zur Einleitung und Durchführung dieser 
Massnahmen im Rahmen ihrer Kompetenzen abgeben und diese Beschlüsse demiden Kanton(en) 
bzw. der Trägerschaft vor Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung weiterleiten. Die planungs- und 
kreditrechtlichen Beschlüsse der zuständigen Organe bleiben vorbehalten. 
Hinweis: Diese Regel gilt unter dem Vorbehalt. dass die betroffene Massnahme nicht schon juristisch, 
durch Planungs- und/oder Finanzierungsinstrumente verpflichtend ist. 

Hinweise zum Controlling: 
Der Bund führt periodisch ein Controlling und ein Monitoring durch, um den Stand der Umsetzung und 
die Wirkung der Agglomerationsprogramme zu überprüfen. Die entsprechenden Berichte und die er— 
forderlichen kantonalen/kommunalen Daten sind zur Verfügung zu stellen. 
Massnahmen im Bereich Siedlung und Verkehr ausserhalb des Agglomerationsprogramms, die sich 
nach Einreichung des Agglomerationsprogramms als unumgänglich en.veisen‚ sind im Sinne einer 
möglichst hohen Gesamtwirkung des Programms zu planen und im Rahmen einer nächsten Generati- 
on Agglomerationsprogramme aufzunehmen bzw. in der Berichterstattung an den Bund aufzuführen 
und zu erläutern. 
Die Trägerschaft verpflichtet sich, das Agglomerationsprogramm konform zu Gesetzgebung, überge- 
ordneten Sachplänen und unter Beachtung von Schutzinventaren weiterzuentwickeln und umzuset- 
zen. Strategien und Massnahmen von übergeordneter Bedeutung sind vor Abschluss der Leistungs- 
vereinbarung im kantonalen Richtplan festzuschreiben (vgl. Kap. 6.) 
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4 Beurteilung der Programmwirkung 

Das Verfahren für die Ermittlung der Programmwirkung ist in der UVEK-Weisung festgelegt (insb. 
Kap. 2. 3.5 und 4.5). Es stellt den Nutzen des Agglomerationsprogramms dessen Kosten gegenüber. 
Sowohl Nutzen als auch Kosten werden jeweils relativ, d.h. vor dem Hintergrund der Agglomerations- 
grüsse (Bevölkerung und mit 0.5 gewichtete Anzahl Arbeitsplätze auf Schweizer BFS- Perimeter) er- 
mittelt. 
Entscheidend für die Programmwirkung sind Zukunftsbild. Analysen, Herausforderungen, Strategien 
und Massnahmen sowie der verbindende rote Faden. Bei bereits im Rahmen der 1. Generation unter- 
stützten Agglomerationsprogrammen wird zusätzlich die Kohärenz zwischen den Programmen 1. 
(nach Prüfung des Bundes) und 2. Generation geprüft. Von den Massnahmen werden grundsätzlich 
die aus dern lnfrastrukturfonds mitfinanzierten Massnahmen der A- und B-Liste (Kap. 2), die durch 
den Bund nicht mitfinanzierbaren Massnahmen (Kap. 5.2.1). die Eigenleistungen (Kap. 5.2.2) sowie 
die durch weitere Bundesmittel (mit)finanzierbaren Massnahmen (Kap. 5.3) berücksichtigt. Bei bereits 
im Rahmen der 1. Generation unterstützten Agglomerationsprogrammen wird zudem der Nutzen der 
Massnahmen gemäss Leistungsvereinbarung der ersten Generation betrachtet, ausgenommen die 
Massnahmen der Priorität B (Kap. 3.4 der Leistungsvereinbarung) Zusätzlich werden Massnahmen 
der übergeordneten Ebene einbezogen. sofern sie für das Agglomerationsprogramm von Relevanz 
sind und von den zuständigen Stellen des Bundes zum Zeitpunkt der Beurteilung als zweckmässig 
und innerhalb der nächsten zwanzig Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit als realisierbar beurteilt wer- 
den. 
Entscheidend für die Kostenbeurteilung des Programms sind die Massnahmen der Priorität A und B. 
Bei bereits im Rahmen der 1. Generation unterstützten Agglomerationsprogrammen werden zudem 
die Massnahmen der Priorität A gemäss Leistungsvereinbarung der 1. Generation, die sog. A1- 
Massnahmen. mitberücksichtigt. 

4.1 Nutzen - Beurteilung nach Wirksamkeitskriterien 

Wirksamkeüs- Beurteilung mit Begründung 
krfterium 

WK1: Stärken 
Qualität der - Das Agglomeration5programm setzt mit der Schlüsselmassnahme Regiotram 
Verkehrs- auf eine neue Strukturierung des (DV-Systems und wertet den OV mit ergän- 
systeme ver- zenden Massnahmen im Busverkehr wie beispielsweise dem Ortsbus Lyss auf. 
bessert Mit dem neuen (DV-Angebot kann auch die Erreichbarkeit einiger ESP (Bahn- 

hof Biel, Bözingenfeld) verbessert werden. 
- Mit den Massnahmen des Programms kann eine Aufwertung der bedeutenden 

(DV-Haltestellen sowie die bessere Verknüpfung von CV und Langsamverkehr 
erreicht werden. 

- Mit einem langfristig angelegten Programm zur Förderung des Langsamver- 
kehrs werden kontinuierlich Verbesserungen an den Fuss- und Velowegnetzen 
erreicht. Die Agglomeration baut damit ein feinmaschiges Wegenetz insbeson- 
dere für den Veloverkehr auf. 

- Mit der Autobahnumfahrung Biel/Bienne sind weitreichende verkehrliche flan- 
kierende Massnahmen im Agglomerationskern verbunden. So kann der MIV 
zweckmässig auf den HLS und HVS gebündelt werden. Dies geschieht in ei- 
nem ersten Schritt im Osten der Stadt Biel/Bienne. wo mit dem Ost-Ast A5 auf- 
grund der Verkehrsentlastung erste flankierende Massnahmen im Siedlungs- 
gebiet realisiert werden können. Eine umfassende Wirkung tritt jedoch erst 
sehr langfristig mit der Realisierung des West-Astes A5 ein. 
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Das Mobilitätsmanagement weist einen guten Stand auf. Mit dem Agglomerati- 
onsprogramm wird der Aspekt Parkierung weiterentwickelt. 

Schwächen 
Im Agglomerationsprogramm werden keine eigenen Teilstrategien für die ein- 
zelnen Verkehrsmittel erarbeitet. Die Lesbarkeit eines Gesamtverkehrskonzep- 
tes und dessen Umsetzung in Massnahmen wird so erschwert. Dies kann je- 
doch durch die im RGSK erarbeiteten Teilraumkonzeptionen zum Teil kompen— 
siert werden. 
Die Übergangsphase während der Vollendung der Autobahnumfahrung mit 
dem West-Ast A5 ist eine grosse Herausforderung für das Verkehrssystem in 
Biel. Das Agglomerationsprogramm reagiert darauf, schafft es aber nicht. die 
emarteten Überlastungen bis zur inbetriebnahme des Westastes zu vermei- 
den. Es gelingt dem Agglomerationsprogramm nicht überzeugend darzulegen, 
wie mit dieser Problematik zielführend umgegangen wird. Durch die lange Rea- 
lisierungsdauer des West-Astes A5 werden Aufwertungsmassnahmen im Kern 
der Agglomeration teilweise blockiert. 
Mit der Autobahnumfahrung Biel sowie den vorgesehenen Anschlüssen Or- 
pund (A5) und Studen (T6) werden neue MlV-Erreichbarkeiten geschaffen, die 
auch ausserhalb des Agglomerationskerns und der dort definierten Verdich- 
tungsgebiete die Zersiedelung fördern können. 

WK2: 
Siedlungs- 
entwicklung 
nach innen 
gefördert 

Stärken 
Mit der Integration des Agglomerationsprogramms in das RGSK wird auf eine 
bessere regionale Abstimmung der Entwicklung hingewirkt. Dazu soll das Be- 
völkerungswachstum stärker in die Agglomeration gelenkt werden. Dieser Wille 
zur Zusammenarbeit von Agglomeration und Umland wird als positiv beurteilt. 
Mit einigen ESP an guter Lage (Masterplan Biel, Biel Bözingenfeld, Lyss-Süd) 
und den Wohnschwerpunkten entlang des Trassees des Regiotrams sind eine 
Konzentrationsstrategie und Ansätze zur lnnenverdichtung ersichtlich. Einzelne 
ESP an peripherer Lage (Studengrien. Pieterlen. Langnau) schwächen jedoch 
die angestrebte Konzentrationswirkung ab. Im Agglomerationsprogramm wird 
zu wenig stringent aufgezeigt. wie mit einer abgestimmten und etappierten 
ESP-Planung eine Konkurrenzierung der zentralen Standorte vermieden wird. 
Die Aktivierung von Flächen zur lnnenentwicklung wird insgesamt noch zu we- 
nig thematisiert und es gelingt dem Programm nur für Teilgebiete aufzuzeigen, 
wie eine umfassende Verdichtung der bestehenden Siedlungsgebiete erfolgen 
soll. 
Mit der Ausrichtung des Fahrleistungsmodells auf das Verkehrswachstum bis 
2015 ist eine griffige Regelung zur Lenkung der VE gelungen. Allerdings wird 
nicht aufgezeigt, wie nach 2015 verfahren wird. 

Schwächen 
Mit den Sledlungserweiterungsgebieten und den Gebieten mit „Spielraum für 
die örtliche Siedlungsentwicklung" wird ein langfristig gegen aussen gerichtetes 
Wachstum der Siedlungsflächen vorgezeichnet. Die Agglomeration wendet das 
Instrument der Siedlungsbegrenzungslinien lediglich zurückhaltend an und 
lässt so gewisse Spielräume für Siedlungsenueiterungen offen. 
Die Vorgaben und Regelungen für Neueinzonungen werden von der kantona- 
len Richtplanung übernommen. Für eine Agglomeration der Grösse von Biel - 
Lyss wäre jedoch eine Weiterentwicklung in Richtung einer stärkeren Len- 
kungswirkung angezeigt. insbesondere das Berechnungsmodell für die Dimen- 
sionierung der Siedlungsflächen des RGSK wird auf der Stufe Agglomeration 
als wenig lenkungsstark beurteilt. Die Festsetzung einer Vielzahl von Zentren 
der 4. Stufe eröffnet den betroffenen Gemeinden weiterhin Möglichkeiten für 
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eine Entwicklung des Siedlungsgebietes in die Fläche. 

WK3: 
Verkehrs- 
sicherheit er- 
hoht 

Stärken 
Der Kanton Bern betreibt ein Hot-Spot-Management zur Identifizierung und 
Sanierung von Unfallschwerpunkten. 
Einige Massnahmen des Agglomerationsprogramms wie bspw. Strassenraum- 
gestaltungen dienen einer Verbesserung der Sicherheit für alle Verkehrsteil- 
nehmenden. 

Schwächen 
Das Agglomerationsprogramm enthält keine Unfallanalysen und keine Strate- 
gien oder Konzeptionen zur Sanierung von Sicherheitsmangeln. 
Auf die bis zur Inbetriebnahme des West-Astes A5 in Teilen der Stadt Biel zu 
emartende Verschlechterung der Verkehrssicherheit wird im Agglomerations- 
programm nicht eingegangen. Eine umfassende Wirkung der verkehrlichen 
flankierenden Massnahmen tritt erst mit der Realisierung des West-Astes A5 
langfristig ein. 

WK4: 

Umwelt- 
belastung und 
Ressourcen- 
verbrauch 
vermindert 

Stärken 
Mit dem Regiotram Biel, weiteren Ausbauten des (DV-Angebotes und den 
Langsamverkehrsmassnahmen kann grundsätzlich eine deutliche Verlagerung 
im Moda! Split zu Gunsten des OV und Langsamverkehrs erreicht werden, aus 
der eine Verbesserung der Luftbelastung gegenüber dem Trend resultiert. 
Diese wird jedoch durch den Kapazitätsausbau fürden MIV mit der Autobahn- 
umfahrung A5 und dem daraus resultierenden Mehwerkehr stark abge- 
schwächt. 
Mit der Autobahnumfahrung Biel und den dazugehörigen verkehrlichen flankie- 
renden Massnahmen kann eine Verbesserung der Lärmbelastung erreicht 
werden, vorderhand jedoch erst im Osten der Stadt Biel. Eine umfassende 
Wirkung tritt erst langfristig mit der Realisierung des West-Astes A5 ein. 
Es sind viele Massnahmen im Bereich Umwelt und Landschaft vorgesehen. 
Positiv zu werten sind zudem die Bemühungen zur Aufwertung der Seeufer 
und des Expo-Geländes im Agglomerationsprogramm 1. Generation. 

Schwächen 
Das Thema Umweltbelastungen wird in der Analyse des Agglomerationspro- 
gramms kaum betrachtet. 
Die Siedlungsmassnahmen des Agglomerationsprogramms sind zu wenig 
Ienkungsstark, um eine bedeutende Verminderung des Flächenverbrauchs zu 
erreichen. 
Einige Massnahmen betreffen landschaftlich sensible Bereiche. 80 greifen 
einige Gebiete zur Siedlungsennreiterung in Fruchtfolgeflächen ein und der ge- 
plante Spitalzubringer belastet eine Waldfläche. 

Umsetzungs- 
bericht 

Tabelle 4-1 

Der Umsetzungsbericht wurde hinsichtlich der zwei geforderten Aspekte: Kohä- 
renz zwischen der 1. und 2. Generation Agglomerationsprogramm Biel - Lyss und 
Massnahmenumsetzung im Bereich Verkehr und Siedlung vom Bund geprüft (vgl. 
dazu Erläuterungen unter Kap, 4.2). Die relevanten Aspekte der Umsetzung sind 
in die Beurteilung der Wirkung des Agglomerationsprogramms eingeflossen (Kap. 
2 und 4.1). 
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Aufgrund der oben stehenden Beurteilung ergibt sich folgender Nutzen. ausgedrückt in Punkten: 

Vlfirksamkeitskritefium Nutzen 
(-1 bis 3 Punkte) 

WK1: Qualität der Verkehrssysteme verbessert 2 

WK2: Siedlungsentwicklung nach innen gefördert 2 

WK3: Verkehrssicherheit erhöht 1 

WK4: Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch vermindert 1 

Summe WK1 - WK4 (Nutzen) ' 6 

Tabelle 4-2 

4.2 Wirkung des Agglomerationsprogramms (Kosten/Nutzen-Verhältnis) 

Die Kosten der Massnahmen der Priorität A und B (vgl. A- und B-Liste in Kap. 2) liegen bei CHF 
293.54Mi0. zuzüglich von CHF 52.20 Mio. für die A1 Massnahmen aus der 1. Generation. Die Investi- 
tionskosten von CHF 345.74 Mio. werden als hoch eingestuft‘. 

Auf das gemäss UVEK-Weisung vorgesehene Malus-System im Zusammenhang mit dem Fortschritt 
der Umsetzung der A1-Massnahmen der überarbeiteten Agglomerationsprogramme wurde verzichtet. 
Grund dafür ist die kurze zur Verfügung stehende Zeit zwischen Unterzeichnung der Leistungsverein- 
barung und Stichtag des Umsetzungsberichts. Stattdessen wurden die Resultate des Umsetzungsbe- 
richts im Rahmen der Wirksamkeitsbeurteilung berücksichtigt (vgl. Kap. 4.1). 

Die Wirkung des Agglomerationsprogramms hängt davon ab, in welchem Verhältnis der in Kap. 4.1 
ermittelte Nutzen zu den Gesamtkosten steht. 

‘ Preisstand Oktober 2005 exkl. MWSt. und Teuerung 
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Nutzen (WK1-4) 

Abbildung 4-1 
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5 Überprüfung der Priorisierung der Massnahmen 

Im Vergleich aller eingereichten Agglomerationsprogramme und mit Blick auf die verfügbaren Mittel 
überprüft der Bund die von der Agglomeration vorgenommene Priorisierung der Massnahmen auf- 
grund des in der UVEK-Weisung erläuterten Verfahrens (insb. Kap. 2. 3.5 und 4.4). Dazu gehören die 
folgenden Schritte: 

Anpassung Massnahmen (Kap. 5.1) 
Ermittlung der nicht mitfinanzierten Massnahmen (Kap. 5.2) 

- Siedlungsmas5nahrnen 
- Nicht mitfinanzierbare Verkehrsmassnahmen 
- Eigenleistungen der Agglomeration 
- Eigenleistungen Bund 
- Nicht programmrelevante Massnahmen 

Ermittlung der durch weitere Bundesmittel (mit)finanzierbaren Massnahmen (Kap. 5.3) 
Ermittlung der Massnahmen mit abgeänderten Prioritäten NB/C (Kap. 5.4) 
Ermittlung der Massnahmen mit Priorität A und B nach Überprüfung Bund (Kap. 2) 

- Massnahmen der A-Liste sind innerhalb der Vierjahresperiode 2015-2018 bau- und fi- 
nanzreif. 

- Massnahmen der B-Lis'te werden die Bau- und Finanzreife erst später erreichen oder de- 
ren Kosten/Nutzen-Verhältnis muss noch optimiert werden. 

Ermittlung der Massnahmen mit Priorität C mit vom Bund anerkanntem Handlungsbedarf (sog. C'- 
Massnahmen. Kap. 5.5) 

Kapitel 2 und 5 enthalten nur Massnahmen mit einer positiven oder neutralen Wirkung auf das Agglo- 
merationsprogramm. Die in den Tabellen 2.1. 2.2, 5.2. 5.3 und 5.5 aufgelisteten Massnahmen sind für 
den Beitragssatz relevant und werden in die Leistungsvereinbarung übernommen. 

Massnahmen, die von der Agglomeration in der C-Priorität eingereicht wurden, wurden vom Bund 
nicht beurteilt. 
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5.1 Anpassung Massnahmen aufgrund Vorgaben der UVEK-Weisung 

Um eine einheitliche Prüfung über alle Agglomerationsprogramme durchführen zu können, mussten 
folgende Massnahmen in ihrer Zusammensetzung geändert werden: 

ARE-Code Nr. AP Massnahme Änderung Massnahmenkonfiguration 

0371 72-011 57 Kantonsstrassen und Die Massnahme wird getrennt berücksichtigt: 
wuchtrge Gernemde- 
str'assen I Regionale - 03712045. Kantonsstrassen und wichtige Gemeindestrassenl 
Strassenbauvorhaben - - hf h L - Sanierung 0 rts durch- Regronale Strassenbauvorhaben Sanrerung Ortsdurc a rt yss 
fahrt |_y55 Biel-Hauptstrasse, CHF 4.20 Mio.. Prrontät A 

- 03712046. Kantonsstrassen und wichtige Gemeindestrassen.‘ 
Regionale Strassenbauvorhaben Sanierung Ortsdurchfahrt Lyss - 
Marktplatz. CHF 0.80 Mio., nicht mittinanziert durch Infrastruktur- 

fonds. siehe Tabelle 5-3 

0371-21313 37" Konidor rechtes Die Massnahme wird getrennt berücksichtigt: 
Bielerseeufer 

- 03712065, Korridor rechtes Bielerseeufer — Teil: Ipsach. CHF 3.50 
Mio., Priorität A 

- 03712066, Korridor rechtes Bielerseeufer - Teil: Möhrigen. CHF 

2.50 Mio.. nicht mitfinanziert durch Infrastrukturfonds. siehe Tabel- 
le 5-3 

- 03712067, Korridor rechtes Bielerseeufer - Teil: Sutz, CHF 1.50 
Mio.. nicht mitfinanziert durch lnfrastrukturfonds. siehe Tabelle 5-3 

0371.2.019 B 11 Langsamve'kehfi Die Massnahme wird getrennt berücksichtigt: 
Schlressen von Netz- 
lücken - 03712052. Langsamverkehr: Schliessen von Netzlücken - Teil: 

Kleinmassnahrnen CHF. 2.80 Mio.. Priorität A 

- 03712053, Langsamverkehr: Schliessen von Netzlücken - Teil: 
BGK Oberer Quai, CHF 7.00 Mio., Priorität B 

0371.2.020 B 11 Langsamvefkehfi Die Massnahme wird getrennt berücksichtigt: 
Schlressen von Netz— 
ltlcken - 03712047. Langsamverkehr: Schliessen von Netzlücken - Teil: 2. 

Bahnhofpassage Biel. CHF 12.00 Mio.. Priorität B 

- 03712048. Langsamverkehr: Schliessen von Netzlücken - Teil: 
Bahnunterführung Lyss. CHF 8.00 Mio., Priorität B 

- 03712049, Langsamverkehr: Schliessen von Netzlücken - Teil: 
Güterbahnhof Biel, CHF 4.00 Mio.. nicht mitfinanzierl durch Infra- 
strukturfonds. siehe Tabelle 5-6 

0371-2022 3 11 Langsamverkehr: Die Massnahme wird getrennt berücksichtigt: Reparatur Quartrere 
0371.2.054‚ Langsamverkehr: Reparatur Quartiere - Teil: Biel 

Altstadt/Untergasse. CHF 3.00 Mio.. nicht mlfrnanziert durch Infra- 
strukturfonds, siehe Tabelle 5-3 

03712055, Langsamverkehr: Schliessen von Netzlücken - Teil: 
Kreuzplatz. CHF 3.50 Mio., Priorität A 

03712056. Langsamverkehr: Schliessen von Netzlücken - Teil: 
Biel Mett Zentrum, CHF 4.00 Mio., Priontät B 

03712057. Langsamverkehr: Schliessen von Netzlücken - Teil: 
Biel Bahnhofstrasse, CHF 4.00 Mio.. Priorität 8 

03712064. Langsamverkehr: Schliessen von Netzlücken - Teil: 

Kleinmassnahmen‚ CHF 1.74 Mio.. Priorität A 

15‘25 
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ARE-Code Nr. AP Massnahme Änderung Massnahmenkonfiguration 

0371 1024 B " Langsamverkehr. Die Massnahme wird getrennt berücksichtigt: 
'"*°"“°°°'° 3°“'““' - 0371.2.050. Langsamverkehr: lntermodale Schnittstellen - B&R 
“°"°" und Velo-Parkplätze CHF 1.50 Mio., PrioritatA 

- 03712051, Langsamverkehr. lntermodale Schnittstellen - Verbes- 
serung/Umbau Bus Haltestelle Spitalzentmm‚ CHF 2.00 Mio., nicht 
mitfinanziert durch Infrastrukturfonds. siehe Tabelle 5-3 

Tabelle 5-1 

5.2 Nicht mitfinanzierte Massnahmen 

5.2.1 Nicht durch den Bund mitfinanzierbare Massnahmen 
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (insb. Art. 17a MinVG und Art. 21 MinW), der ergänzenden Aus- 
führungen der UVEK-Weisung (Kap. 3.6 und 4.4) oder aufgrund der Einreichung durch die Agglome- 
ration als Eigenleistung können folgende programmrelevante Massnahmen nicht durch Bundesbeiträ- 
ge mitfinanziert werden. Die Wirkung dieser Massnahmen ist jedoch in der Programmbeurteilung be- 
rücksichtigt. Sie sind somit relevant und in den ausgewiesenen Zeithorizonten von den Agglomeratio- 
nen oder durch Dritte umzusetzen. 
. Bei den Siedlungs- und Verkehrsmassnahmen sind bei der Weiterentwicldung und Umsetzung die 
Beurteilungen des Bundes auf Programmebene (Kap. 4) zu berücksichtigen. sodass sie eine mög- 
lichst positive Programmwirkung erreichen. 

ARE-Code Nr. AP Massnahme" ' ' ' _.‘ '";°jj‘Prid_rität .'Begründung für die Mont—_ ?; " — " 
_ -' ' — , ‘ " » r ' ‘ Mitfinanzierbarker't ' ' ' : - 

Siedlungsmassnahmen 
0371.2.018 B 10 Verkehrsintensive Vorhaben A Es handelt sich um Siedlungs und Land- 

h . d' icht d roh den 0371.2.026 A 1 Siedlungeflaohenbedarf Wohnen A “hmmm "‘°'f "* " _ " _ 
lnfrastrukturfonds rmtfinanzrerbar sind. 

0371.2.027 A 2 Regionale Wohnschwerpunkte A 

0371.2.028 A 3 Kantonale Entwicklungsschwer- A 
punkte Arbeiten und Dienstleis- 
tungen / Regionale Arbeitsplatz- 
schwerpunkte 

0371.2.029 A 4 Vorranggebiete Siedlung- A 
senneiterung Wohnen IArbeiten 

0371 .2.030 A 5 Regionale Zentralitätsstruktur A 

0371.2‚031 A 6 Angebot, Verteilung und Finanzie- A 
rung öffentlicher Einrichtungen 

0371.2.032 A 7 Aufwertung und Erneuerung der A 
Quartiere 

0371.2.033 A 8 Verdichtung des Siedlungsgebie- A 
tes 

0371.2.034 A 9 Spielraum für die örtliche Sied- A 
lungsentwlcklung wichtige Sied- 
lungsgrenzen 

0371.2.035 A 10 Weiler A 

1WB 
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0371.2.036 C 1 Vorranggebiete Erholung I Freizeit A 
ITourismus 

0371.2.037 0 2 Seeufergebiet A 

0371.2.038 C 3 Flussufer A 

0371.2.039 C 4 Siedlungsprägende Grünräume I A 
Vernetzung 

0371.2.040 C 5 Vorranggebiete Natur und Land- A 
schaft A und B 

0371.2.041 C 6 Ökologische Landschaftsentwick- A 
lung 

0371.2.042 C 7 Landwirtschaftliche Gesamtpla- A 
nung 

0371.2.043 C 8 Wald ! Holznutzung A 

0371.2.044 C 9 Windenergie 

.; Vérkehrsmassnahmeh-' -- ' j-'$ää.fijitiffzii'fi' ’ - + .3;.;- “ 
0371 .2.001 B 1 Gesamtmobilitätl Kombinierte A Es handelt sich um nicht infrastrukturelle 

Mobilität Massnahmen. die nicht durch den Infrastruk- 
turfonds mitfinanzierbar sind. 

0371.2.005 B 4 Strassengebundener öffentlicher A 
Verkehr 

0371.2.017 B 9 Parkierungsangebote I Parkie- A 
rungsstandorte 

Nicht zur Mitfinanzierung beantragte Eigenleistü'h'geri der Agglomeration ' "“ " 
0371.2.016 B 8 Lokale Erschliessung !Verkehrs- A Es handelt sich um eine infrastrukturelle 

beruhigung Massnahme. für die keine Mitfinanzierung 
durch den lnfrastrukturfonds beantragt wurde. 

Tabeile 5-2 

5.2.2 Eigenleistungen 
Aufgrund der lediglich lokalen Wirkungen und für die Agglomeration tragbaren Kosten werden die 
folgenden Massnahmen nicht durch den Bund mitfinanziert. . Bei den Massnahmen zur Aufwertung 
des Strassenraums und zur Erhöhung der Sicherheit werden diejenigen, die in Bezug auf Verkehrsbe- 
Iastungen und Anzahl betroffener Personen definierte Schwellenwerte nicht erreichen, ebenfalls den 
Eigenleistungen zugewiesen.Die Wirkung dieser Massnahmen ist jedoch in der Programmbeurteilung 
berücksichtigt. Sie sind in den ausgewiesenen Zeithorizonten von der Agglomeration oder durch Dritte 
umzusetzen. 

NA 
£Qé'nléistungeh Bund (Weisung 14.12.2010) _ . .. 

0371.2.046 B 7 Kantonsstrassen und wichtige Gemeindestrassen ! Regio- A 
nale Strassenbauvorhaben Sanierung Ortsdurchfahrt Lyss 
- Marktplatz 

0371.2.051 B 11 Langsamverkehr: Intermodale Schnittstellen - Verbesse- A 2.00 
rung!Umbau Bus Haltestelle Spitalzentrum 

0371.2.054 B 11 Langsamverkehr: Reparatur Quartiere - Teil: Biel Alt- A 3.00 
stadt/Untergasse 
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Mßaäiß)" 
. . . _ .. _ _ . . . . . . . » -- riäütÄiä‘i; 

0371.2.066 B 71! Korridor rechtes Bielerseeufer - Teil: Mörigen A 2.50 

0371.2.067 B 7]! Korn'dor rechtes Bielerseeufer - Teil: Sutz A 1.50 

Tabelle 5-3 

5.2.3 Massnahmen mit zu geringer Programmrelevanz 
In der Folge werden Massnahmen aufgelistet die von der Agglomeration zur Mitfinanzierung oder als 
Eigenleistung eingereicht wurden. welche aber vom Bund für die Programmwirkung mit einer zu ge- 
ringen Wirkung eingestuft werden. Deren Umsetzung steht der Agglomeration frei. 

ARE-Code Nr. AP Massnahme Begründung 

Keine vorhanden 
Tabelle 54 

5.3 Durch weitere Bundesmittel (mit)finanzierbare Massnahmen 

Für die folgenden Eisenbahn- und Strassenmassnahmen ist die (Mit-)Finanzierung des Bundes durch 
andere Finanzierungsinstrumente als den Infrastrukturfonds, Teil Agglomerationsverkehr geplant. 
Diese sind für die Gesamtverkehrs- und Siedlungsentwicklung im Agglomerationsraum relevant und 
werden in der Wirkungsbeurteilung des Agglomerationsprogramms durch den Bund mitberüoksichtigt. 
Massnahmen, die im Programm Engpassbeseitigung im Modul 3 enthalten sind, werden zur Informa- 
tion aufgeführt, auch wenn sie aufgrund des Realisierungshorizontes nicht Bestandteil der Wirkungs- 
beurteilung des Agglomerationsprogramms waren. 

(wg.;  _.-_ — ' ?‘ÄRE-Code 'Nr. AP. Massnahme ‘ - _. Kö_stéh Fidéh_éiéiilnéähwiifélif 1" ““”‘ä 
3 » _ : ' ' ; ' IaUIAP ' : _‚i-fäizä 

0371.2.009 B 611 A5-Anschluss Orpund 22.00 Nationalstrasse, Unterhalt und Ausbau 

0371.2.068 B 7.11 vtM zur A5 74.34 Netzvollendung (T erlfinenzierung) 

— —- NS Biel Ostast 761.00 Neuvollendung im Bau 

— — NS Biel - Bmggmoos 372.00 Netzvollendung, im Bau 

—- - N5 Umfahrung aelz 213.00 Netzvoilendung 

— - N5 Biel—Westast mit 1779.00 Nelzvollendung 
Zubringer 

Tabelle 5-5 

Folgende Massnahmen befinden sich auf Strecken die Bestandteil des neuen Netzbe5chlusses (NEB) 
des Bundes waren. Die Übernahme und Finanzierung dieser NEB-Strecken durch den Bund wurde 
per Volksentscheid am 24.11.2013 abgelehnt. Die Massnahmen verbleiben unter kantonaler Hoheit. 
Die zukünftige Planung und Finanzierung der Massnahmen ist zu prüfen. 

1N‘H 
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Vollanschluss Studen 0371 .2.01 B Bill 
0 
0371 .2.01 8 7 Umgestaltung Autobahnauffahrt Lyss Nord 
2 
-- - Ausbau Lyss Nord - Biel 

Tabelle 5-6 

Die Tabellen haben informativen Charakter. Die Realisierung der Massnahmen richtet sich nach den 
Planungen und Kreditbeschlüssen der jeweiligen Programme des Bundes bzw. den Verfahren der 
einzelnen Projekte.. 

5.4 Durch den Bund abgeänderte Prioritäten A, B, C 

Die Überprüfung der Priorisierung der Massnahmen auf ihre Plausibitität. ihr KostenlNutzen-Verhältnis 
sowie ihren Reifegrad gemäss der UVEK-Weisung (Kap. 4.4) führt zu folgenden Änderungen gegen- 
über den Angaben im eingereichten Agglomerationsprogramm. 

ARE-Code Nr. AP Massnahme Kosten Begründung 
(Mio CHF) 

laut AP 
A —> B 

0371 .2.002 B 2Il Regiotrarn 253.20 Bau- und Finanzreife unzureichend für den A-HorizontDie 
Siedlungsentwickiung im Bözingenfeld mit den 
vorgesehenen Stadionneubauten ist noch nicht genügend 
reif. so dass sich auch aus diesem Grund die Realisierung 

des bereits im Agglomerationsprogramm 1. Generation 
vorgesehenen Busvoriaufs für das Regiotrarn verzögert. 
Der Bund sieht jedoch weiterhin zuerst eine solche Lösung 
mit Busvorlauf und anschliessender Umstellung auf 
Trambetrieb als zweckmässig an. Zudem ist das 
Betriebskonzept für das Regiotrarn in Abhängigkeit von 
den vorgesehenen Ausbauten auf der BTI-Strecke noch zu 
verfeinern. Insgesamt erreicht das Regiotrarn nicht die 
nötige Bau- und Finanzreife für die A-Liste. 

0371 .2.004 B 311 - Abschnittweiser 34.00 Bau- und Finanzreife unzureichend für den A-HorizontDie 
Doppelspurausbau Ausbeuten der DTI-Strecke stehen in engem 
BT! Zusammenhang mit dem Regiotram und werden wie 

dieses II"! den B-Horizont verschoben. 
0371.2.053 311 Langsamverkehr: 7.00 Bau- und Finanzreife unzureichend für den A-Horizont. 

Schliessen von Die Massnahme ist abhängig von der Umstellung des OV- 
Netzlücken - Teil: Betriebs auf den Zustand mit Regiotrarn und wird daher 
BGK Oberer Quai analog zum Regiotrarn in den B-Hon'zont verschoben. 

0371.2.056 311 Langsamverkehr: 4.00 Bau- und Finanzreife unzureichend für den A-Horizont. 
Reparatur Quartie- Die Massnahme umfasst Seitenraumgestaltungen und 
re - Teil: Biel Matt Langsamverkehrsmassnahmen entlang des Trassees des 
Zentrum Regiotrams. Die Massnahme wird daher in Abhängigkeit 

zum Regiotrarn in den B-Horizont verschoben. 
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ARE-Code Nr. AP Massnahme Kosten Begründung 
(Mio CHF) 

laut AP 
0371 .2.057 311 Langsamverkehr: 4.00 Bau— und Finanzreife unzureichend für den A-Horizont. 

Reparatur Quartie- Die Massnahme umfasst Seltenraumgestaltungen und 
re — Teil: Biel Langsamverkehrsmassnahmen entlang des Trassees des 
Bahnhofstrasse Regiotrams. Die Massnahme wird daher in Abhängigkeit 

zum Regiotram in den B-Horizont verschoben. 
A —» C 

0371 .2.01 5 B Till Korridor Aeger- 5.00 Reifegrad: ungenügend. 

ten-Studen lm Korridor Aegerten-Studen soll eine Massnahme zur 
Strassenraumgestaltung umgesetzt werden. Jedoch sind 
die Lage. der Umsetzungsbereich und die Belastung der 
Strassenabschnitte noch nicht bekannt. Die Massnahme 
erreicht somit nicht die nötige Reife für die A- oder B-Liste. 

B —» C 
0371.2.049 B 11 Langsamver- 4.00 Reifegrad: ungenügend. 

kehrSchliessen 
von Netzlücken - 
Güterbahn hof 
Biel 

Zum heutigen Zeitpunkt ist noch unklar. ob eine 
Entwicklung des SBB Areals Guterbahnhof überhaupt 
möglich sein wird. Daher kann ein Netzlückenschluss erst 
dann die notwendige Reife für die A- oder B-Liste 
erreichen, wenn der Zeitpunkt einer Entwicklung des 

Areals gesichert ist. 

Tabelle 5-7 

5.5 A-‚ B- und C*—Liste aufgrund der Überprüfung der Priorisierung 

Die A und B-Liste sind im Kapitel 2 ersichtlich. 

In der folgenden Liste werden jene durch den Bund in die Priorität C gesetzten Massnahmen aufgelis- 
tet. bei denen der Bund den Handlungsbedarf grundsätzlich anerkennt, aber das KostenlNutzen- 
Verhältnis oder der Reifegrad der vorgeschlagenen Massnahme deren Aufnahme in die A- oder B- 
Liste nicht rechtfertigt (sog. C*-Massnahmen). 

ARE-Code Nr. AP Massnahme Kosten 
(Mio CHF) 

laut AP 
Keine vorhanden 

Tabelle 5-8 
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6 Übereinstimmung mit der Gesetzgebung und Planungsinstru- 
menten des Bundes sowie den kantonalen Richtplänen 

6.1 Gesetzgebung. Sach- und Massnahmenpläne und lnventare des Bundes 

6.1.1 Allgemeines 
Das Agglomerationsprogramm wurde auf seine Übereinstimmung mit der Raumplanungs- und Um- 
weltgesetzgebung sowie mit den zugehörigen Sachplänen. Massnahmenpiänen und lnventaren über- 
prüft. Es wurden keine grundsätzlichen Widersprüche festgestellt. Die abschliessende Beurteilung der 
Rechtmässigkeit der einzelnen Massnahmen erfolgt jedoch im Rahmen der nachfolgenden ordentli- 
chen Planungsverfahren und auf Basis der zum gegebenen Zeitpunkt in Kraft stehenden rechtlichen 
und planerischen Vorgaben. Diese sind auch bei der Weiterentwicklung und Umsetzung des Agglo- 
merationsprogramms zwingend einzuhalten. ' 
Bei der Umsetzung von A-Massnahmen müssen allfällig auftretende Konflikte bis zur Unterzeichnung 
der Finenzierungsvereinbarungen mit den zuständigen Bundesstellen. namentlich dem Bundesamt für 
Umwelt gelöst sein. 
Bei Siedlungsmassnahmen sind insbesondere die rechtskräftigen Bestimmungen des Raumpla- 
nungsgesetzes (RPG) und die zugehörigen Vorgaben zur Bauzonendimensionierung einzuhalten. 

6.1.2 infrastrukturmassnahmen der Priorität A oder B mit möglichen Konflikten aus Sicht des 
BAFU 

Folgende für die Wirkung des Agglomerationsprogramms mitberücksichtigte Massnahmen der Priorität 
A oder B weisen aufgrund einer Grobprüfung des BAFU Konflikte oder Schwierigkeiten auf (nicht ab- 
schliessende Aufzählung). 

ARE-Code Nr. AP Tab. Massnahme Zeithon'zont Hinweis Konflikt/Schwierigkeit 
Prüfbericht 

0371.2.012 B 7 5.5 Umgestaltung Die Massnahme tangiert ein Auengebiet 
Autobahnauf- von nationaler Bedeutung sowie BLN. 
fahrt Lyss Nord 

Tabelle 6-1 

6.2 Nachweis der Abstimmung von Infrastrukturmassnahmen der Priorität A oder 
B mit den kantonalen Richtplänen 

Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung der Kantone die Konformität von Richtplanung und Ag- 
glomerationsprogramm sicherzustellen. 
Sämtliche richtplanrelevanten Infrastrukturmassnahmen. die im Rahmen eines Agglomerations- 
programms vom Bund mitfinanziert werden, müssen spätestens bis zum Abschluss der Leistungs- 
vereinbarung im entsprechenden kantonalen Richtplan (RP) verankert und vom Bundesrat genehmigt 
sein. Massnahmen der A-Liste müssen dabei den Koordinationsstand ‚.Festsetzung" (FS) aufweisen. 
Für Massnahmen der B-Liste wird der Koordinationsstand „Zwischenergebnis“ (ZE) empfohlen. Fol- 
gende Massnahmen müssen im Richtplan enthalten sein: 

A-Liste: 
ARE-Code Nr. AP Massnahme Stand der Verankerung Handlungsbedarf 

/ Konsequenz 
Keine vorhanden 

Tabelle 6-2 
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B-Liste: 
ARE-Code Nr. AP Massnahme Stand der Verankerung Handlungsbedarf 

/ Konsequenz 
0371.2.002 B 21! Regjotram 

Abschnittweiser Doppelspuraus- 
0371.2.004 B an bau BT! 

Tabelle 6-3 

Nicht mitfinanzierte‚ jedoch richtplanrelevante Massnahmen (Kap. 5.2) sollen grundsätzlich ebenfalls 
vor Abschluss der Leistungsvereinbarung im entsprechenden Richtplan verankert und vom Bundesrat 
genehmigt werden. Für richtplanrelevante Siedlungsmassnahmen gilt dies insbesondere, wenn sie 
eng mit einer lnfrastrukturmassnahme der A-Liste verknüpft sind: 

ARE-Code Nr. AP Massnahme 
Keine vorhanden 

Tabelle 6-4 

Die restlichen richtplanrelevanten Siedlungsmassnahmen müssen grundsätzlich bis zum Ablauf der 
mit der Leistungsvereinbarung erfassten Zeitspanne von vier Jahren im Richtplan umgesetzt und ge- 
nehmigt sein. Die betroffenen Massnahmen sind auf Basis der bereinigten Tabelle 5-2 definitiv festzu- 
legen. Hängen die Siedlungsmassnahmen von umfassenderen Revisionen des Richtplans ab (2.8. im 
Zusammenhang mit dem revidierten Raumplanungsgesetz), können in Ausnahmefällen abweichende 
Termine vereinbart werden. Dabei ist jedoch eine Koordination der Umsetzung von Siedlungs- und 
mitfinanzierten Infrastmktunnassnahmen zu gewahrleisten. Der Bund behält sich entsprechende Vor- 
behalte im Rahmen des Abschluss von Finanzierungsvereinbarungen vor. 
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7 Hinweise zur Weiterentwicklung des Agglomerationspro- 
gmmms 

Die Ende 201 “Mitte 2012 eingereichten Agglomerationsprogramme 2. Generation bilden die Basis für 
die Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr (2. Generation). 

Der Bund unterstützt die Bestrebungen der Agglomeration, die Zusammenarbeit und die koordinierte 
Planung und Realisierung von Siedlungs-‚ Verkehrs- und Landschaftsmassnahmen fortzuführen. Für 
die Erarbeitung des Agglomerationsprogramms Biel der nächsten Generation wird empfohlen. die im 
Kapitel 4 dieses Prüfberichtes nach Wirksamkeitskriterten erläuterten Stärken und Schwächen des 
vorliegenden Agglomerationsprogramms zu beachten. Zentrale Aspekte der Überarbeitung wären die 
Konkretisierung der Massnahmen gegen die Zersiedlung und die Vertiefung der ESP-Entwicklung. im 
Bereich Verkehr sollten die Auswirkungen der Etappierung der verschiedenen Teilstücke des Natio- 
nalstrassenausbaus vertieft betrachtet und das Regiotram weiterentwickett werden. 
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ANHANG 1 

Massnahmenliste Benchmark Langsamverkehr 

ARE-Code Nr. AP Massnahme Priorität Kosten Kosten 
(Mio CHF) (Mio CHF) 

laut AP 20057" 
0371.2.050 B 11 Langsamverkehr: lntenncdale Schnittstellen - A 1.50 1.24 

B&R und Velo-Parkplätze 
0371.2.052 B 11 Langsamverkehr: Schliessen von Netzlücken - A 2.80 2.31 

Teil: Kleinmassnahmen 
0371.2.064 B 11 Langsamverkehr: Reparatur Quartiere - Teil: A 1.74 1.43 

Kleinmassnahmen 
0371 .2.014 B Til Konidor rechtes Bielerseeufer - Teil: LV B 2.50 2.06 
0371.2.023 B 1 1 Langgmverkehr: Reparatur Quartiere B 1.70 1.40 
0371.2.025 B 11 Langsamverkehr: lntermodale Schnittstellen B 3.50 2.88 

Summe NB-Liste 13.74 1 1 .32 

Keine Kürzung lt. Benchmark (Methode siehe Erläuterungsber‘rcht) 

LV A-Liste A 4.97 
LV B-Liste B 6.34 

Tabelle Anhang 1 (" Preisstand Oktober 2005 exkl. MWSt. und Teuerung. gerunclet. ‘. ** Die Kosten der Massnahmen LV A- und 
B-Liste sind ausschlaggebend und in der Botschaft des Bundesrats aufgelistet.) 
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ANHANG 2 

Liste der nicht mitfinanzierbaren lnfrastrukturmassnahmen mit aus Bundessicht kritischer Wir- 
kung 

In der folgenden Liste werden jene nicht mitiinanzierbaren lnfrastrukturmassnahmen aufgelistet. wel- 
che Bestandteil des von der Agglomeration eingereichten Agglomerationsprogramms sind, die jedoch 
vom Bund kritisch beurteilt werden. 

ARE-Code Nr. AP Massnahme Begründung 
Keine vorhanden 

Tabelle Anhang 2 
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Anhang 6: Weisung über die Prüfung und Mitlinanzierung der Agglomerations- 
programme der dritten Generation, Kapitel 6.3 

6.3 Umsetzungsreporting 
Das beschreibende Teil des Umsetzungsreportings soll neu Teil des Agglomerationspro- 
gramms sein. Es muss nicht wie bisher, ein eigener Umsetzungsbericht mehr erstellt wer- 
den. Das Umsetzungsreporting wird so — neben dem Zukunftsbild und den daraus abgeleite- 
ten Teilstrategien — eine weitere wichtige Grundlage für die Herleitung der Massnahmen im 
Agglomerationsprogramm der dritten Generation bilden. Dies aus folgenden Überlegungen: 
Mit der zunehmenden Anzahl Generationen von Agglomerationsprogrammen gewinnt die 
Prüfung der inhaltlichen Konsistenz der Massnahmen über die verschiedenen Generationen 
von Agglomerationsprogrammen an Bedeutung. Es soll nachvollzogen werden können, wie 
die Massnahmen aus verschiedenen Generationen von Agglomerationsprogrammen aufei- 
nander aufbauen und wie im aktuellen Agglomerationsprogramm darauf reagiert wird, wenn 
einzelne Massnahmen von früheren Programmen nicht wie erwartet umgesetzt werden kön- 
nen. Es soll deshalb im Agglomerationsprogramm selbst kurz verbal auf den Stand der Um- 
setzung der Massnahmen der vorangehenden Generationen von Agglomerationsprogram- 
men eingegangen werden. Dies kann summarisch erfolgen für Massnahmen, die wie geplant 
umgesetzt werden und massnahmenspezifisch, wenn die Umsetzung zeitlich oder materiell 
nicht wie geplant erfolgt. Für die anstehende dritte Generation von Agglomerationsprogram- 
men ist dabei vorab die Umsetzung der Massnahmen aus der ersten Generation der Agglo- 
merationsprogramme zu diskutieren, während für die zweite Generation von Agglomerati- 
onsprogrammen interessiert, ob die Umsetzung der A-Liste-Massnahmen wie geplant voran- 
kommt. 
Während der beschreibende Teil des Umsetzungsreportings direkt in das Agglomerations- 
programm aufzunehmen ist, werden auch in Zukunft die Tabellen zum Stand der Umsetzung 
der in der Leistungsvereinbarung enthaltenen Massnahmen in einem eigenen Anhang zum 
Agglomerationsprogramm auszufüllen sein.4 Diese Tabellen sollen möglichst aktuell den 
Umsetzungsstand der Massnahmen bei Einreichung des Agglomerationsprogramms doku- 
mentieren. 
Die Tabellen sollen auch über den Fortschritt der so genannten dringenden Projekte infor- 
mieren. Um ein einheitliches Bild über die Umsetzung über alle Agglomerationen zu gewähr- 
leisten, sollen sich die Angaben in den Tabellen auf den Stichtag 31.3.2016 zu beziehen. 
Über folgende Massnahmen-Listen ist im Tabellenteil des Umsetzungsreportings zu berich- 
ten: 

- Dringende Projekte 
- Infrastrukturelle Massnahmen der A-Liste der ersten [zweiten Generation gemäss Leis- 

tungsvereinbarung 

- Eigenleistungen der A—Liste der ersten [zweiten Generation gemäss Leistungsvereinba- 
rung 

- Nicht durch den Infrastrukturfonds mitfinanzierte Massnahmen - Verkehr der A-Liste der 
ersten I zweiten Generation gemäss Leistungsvereinbarung 

- Nicht durch den Infrastrukturfonds mitfinanzierte Massnahmen - Siedlung der A-Liste der 
ersten [zweiten Generation gemäss Leistungsvereinbarung 

- Massnahmen der B-Liste der ersten I zweiten Generation (B-Liste gemäss Prüfberichte 
inkl. Eigenleistungen) 

‘ Dies erselzt das jährliche finanzcontrolling der Fondsverwallung nicht sondern ergänzt es, insbesondere auch um die Mass- 
nahmen. die nicht mittinanziert werden. aber Teil der der Leistungsvereinbaa sind. wie beisplelsweise Massnahmen im 
Siedlungsbereich. 
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